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MDR

Beethovenexperiment in der Grundschule Radeburg
Clara, das Jugend-Musik-Netzwerk des MDR, besuchte im Rahmen des 
„Beethoven-Experiments“ die Grundschule Radeburg. An zwei Tagen 
gestalteten die Musiker des MDR-Sinfonieorchesters, die Schulkinder 
und Ekkehard Vogler (Moderation) ein interaktives Mitmachkonzert, 
das am Dienstag, dem 21. Januar, aufgeführt wurde. Überraschungs-
gast: die Maus.

Mit dem „Beethoven-Experiment“ 
feierte die gesamte ARD vom 20. 
bis zum 26. Januar mit einer Woche 
der Musik den 250. Geburtstag 
Ludwig van Beethovens. Auch 
MDR KLASSIK war mit zwei Ver-
anstaltungen dabei: Am 21. Januar 
gab ein Kammermusikensemble 
ein Mitmachkonzert in Radeburg, 
im Sinfoniekonzert am 26. Januar 
wurde ein Werk einer Schulklasse 
des Gymnasiums Bischofswerda 
live durch das MDR-Sinfonieor-
chester aufgeführt. Neben Beetho-
vens „Leonoren-Ouvertüre“ gab es 
eine Welturaufführung: Das Stück 
„Equality“, das eine 9. Klasse 
des Gymnasiums Bischofswerda 
gemeinsam mit dem Komponisten 
Aristides Strongylis geschrieben 
hat. Im Rahmen eines MDR-Clara-
Projekts haben die Jugendlichen 
und Strongylis ein Vierteljahr lang 
intensiv an ihrer Komposition gear-
beitet. Die Uraufführung am wurde 
live von MDR KULTUR und MDR 
KLASSIK im Radio übertragen 
und ist online nachzuhören. 
(Links in unserem Onlineartikel!)
Zuvor feierten die Kinder der Grund- 
schule Radeburg am 21. Januar den 
Komponistengeburtstag zusammen 
mit MDR-Clara und einem MDR-
Kammermusikensemble. In einem 
Mitmachkonzert tauchten sie ein in 

Beethovens Leben und Werk und 
waren auch selbst auf der Bühne 
mit dabei: Sie musizierten mit den 
Profis des MDR-Sinfonieorche-
sters auf Geigen, experimentellem 

Instrumentarium oder im Schul-
chor. Durch das Programm führte 
MDR-Musikvermittler Ekkehard 
Vogler. Er verstand es, die Kinder 
in Stille, Zuhören und Staunen zu 
versetzen. „Wisst ihr, was Beetho-

ven heißt? Das ist holländisch 
und heißt Rübenhof!“ Die Kinder 
lachten und staunten dann nicht 
schlecht, dass man mit Rüben und 
allerlei anderem Gartengemüse 
musizieren kann. Da wurde aus 
dem Rettich eine Trompete, aus 
der Möhre eine Klarinette, aus 
der Gurke ein Fagott und aus 
dem Kürbis eine Trommel. Damit 
kann man nicht musizieren? Die 
Mitglieder des Sinfonieorchesters 

mussten die Lebensmittel aus-
probieren. Das war ein Gaudi! 
Naja, schön ist anders, aber die 
Meisterschaft der Musiker reichte, 
um dem Grünzeug tatsächlich mehr 
oder weniger stimmige Klänge zu 

Traditionsbahn Radebeul e.V.

Sonderverkehr 
zum Karnevalsumzug in Radeburg 

am 23. Februar
Traditionszug ab Radebeul Ost 
über Moritzburg bis nach Rade-
burg und Sonderzüge der SDG 
Lößnitzgrundbahn verkehren neben 
dem täglichen Fahrplanangebot 
zusätzlich zwischen Moritzburg 
und Radeburg.

Mit dem königlich-sächsischen 
Zug besteht die Möglichkeit, die 
Anreise von Radebeul Ost ab 12:05 
Uhr von Moritzburg ab 12:42 Uhr 
nach Radeburg zu genießen.

Die Züge der SDG-Lößnitzgrund-
bahn werden von Moritzburg nach 
Radeburg verlängert, somit gelangt 
man 9:56 Uhr oder 12:56 Uhr ab 

Radebeul und 10:27 Uhr und 13:27 
Uhr ab Moritzburg ebenfalls recht-
zeitig mit einem Dampf-Zug in die 
Faschingshochburg.

Für die Rückfahrt von Radeburg 
werden zusätzlich zu den plan-
mäßigen Abfahrtszeiten folgende 
Sonderzüge eingesetzt:
16:56 Uhr (TRR- historischer Son-
derzug), 17:26 Uhr und 18:40 Uhr
(jeweils Sonderzug SDG).

Den Sonderzugfahrplan und wei-
tere Informationen findet man
im Internet auf den Seiten 
www.traditionsbahn-radebeul.de
oder www.loessnitzgrundbahn.de.

Die Kinder des Schulchores mit der Chorleiterin Elke Voigt.

Die Violinengruppe der Grundschule und die Musiklehrerin, Birte Kulawik. 

entlocken und da gab es natürlich 
großen spontanen – und nicht nur 
höflichen! – Beifall.
Besonderer Gast war die berühmte 
orangefarbene Maus von der „Sen-
dung mit der Maus“. Als Botschaf-
terin für die Veranstaltungsreihe 
der ARD-Landesrundfunkanstal-
ten war die Namensgeberin der 
„Sendung mit der Maus“ an neun 
Orten im Bundesgebiet im Einsatz, 
so auch in der Grundschule Rade-

burg. Nach Radeburg „gelockt“ 
wurde sie durch die beiden Musik-
lehrerinnen Elke Voigt und Birte 
Kulawik über Clara, das Jugend-
Musik-Netzwerk des MDR. Letz-
teres war begeistert von dem Enga-
gement der Schule im Rahmen 
des Projekts JEKI („Jedem Kind 
ein Instrument“), das seit 2015 
gemeinsam mit der Musikschule 
des Landkreises dafür sorgt, dass 
– freiwillig und für die Schüler 
kostenlos – mehr als jeder Dritte 
ein Musikinstrument erlernt. 
MDR KLASSIK legt auch über die 
ARD-Woche der Musik hinaus in 
seinen Programmen einen Fokus 
auf Beethoven. Zahlreiche Kon-
zerte der Saison, von großer Sin-
fonik über intime Kammermusik 
bis zu Konzerten für Kinder und 
Jugendliche, sind dem Jubilar 
gewidmet. Im MDR-Musiksom-
mer sind unter anderem die „Missa 
solemnis“ und die Neunte Sinfonie 
zu hören.

Der Beitrag basiert – mit freund-
licher Genehmigung – auf dem 
Bericht des Clara-Teams auf  
mdr.de 

Unterwegs im Klangwald – mit Instrumenten Geräusche aus der Natur erzeugen – 
eines der Beethoven-Experimente. 
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Am Donnerstag, dem 23.01.2020, 
war es wieder soweit, die Radebur-
ger Oberschule  „Heinrich Zille“ 
öffnete von 17 Uhr bis 19 Uhr 
zahlreichen Besuchern ihre Türen. 
Eltern, Geschwister und auch Ehe-
malige nutzen die Gelegenheit, um 
sich einen Eindruck von unserem 
Leben an der „Zilleschule“ zu 
verschaffen.

Die Schüler und Lehrer informier-
ten in den Unterrichtsräumen zu 

Oberschule  „Heinrich Zille“  Radeburg

Tag der offenen Tür

Fächern und aktuellen Projekten. 
Es gab vom Experiment bis zum 
Theaterstück viel auszuprobieren 
und zu erleben. In den Fach-
räumen Physik sowie Biologie 
wurden verschiedene Experimente 
durchgeführt. In der Mathema-
tik warteten Knobelaufgaben 
und Spiele auf die Besucher und 
die Klassen 6 präsentierten mit 
handgefertigten Puppen Auszüge 
aus der Geschichte des „Doktor 
Faust“. Unsere Achtklässler zeig-

ten ihren selbst geschriebenen und 
produzierten Kriminalfilm und der 
Zillechor begeisterte Besucher mit 
einer öffentlichen Chorprobe in 
der Aula. Im Anschluss konnten 
Musikbegeisterte einer öffentli-
chen Bandprobe beiwohnen. Für 
das leibliche Wohl sorgten die Zil-
lebäcker mit verschiedenen süßen 
und herzhaften Köstlichkeiten und 
der Vorstand des Fördervereins 
informierte über dessen Arbeit an 
der Schule.

Es bot sich immer wieder die Gele-
genheit für individuelle Gespräche 

mit Schülern und Lehrern, wobei 
unser Schulleiter, Herr Ufert, 
als Ansprechpartner speziell für 
interessierte Eltern der neuen 
Klasse 5 zur Verfügung stand. Der 
Anmeldezeitraum für das neue 
Schuljahr ist unmittelbar nach 
den Winterferien vom 24.02 bis 
27.02. 2020.

Die Resonanz des Tages der offe-
nen Tür an unserer Zilleschule 
war sehr positiv und wir freuen 
uns schon sehr auf unsere neuen 
fünften Klassen. 

TSV 1862 Radeburg

Hallenturniere der F- Jugend mit Licht, Schatten und dem besonderem Ende

Im Januar begannen die Hallentur-
niere für unsere F-Jugend. Bereits 
am 4.1.20 ging es zu der SG 
Großnaundorf. 8 Mannschaften in 
2 Gruppen und los ging es. Gleich 
das erste Spiel konnte gewonnen 
werden und machte Freude auf 
mehr. Leider konnten unsere Jüng-
sten in den nächsten Spielen nicht 
die Leistung aus Spiel 1 abrufen, 
so dass sie am Ende den 6.Platz 
belegten.
Am 18.1.20 nahmen die Kleinen 
an einem Turnier bei den Sport-
freunden vom TSV Reichenberg/
Boxdorf teil. Bei 8 Mannschaften 
und den Modus „Jeder gegen 
Jeden“, erzielte unser Nachwuchs 
einen fantastischen 2. Platz. Die 
Truppe hatte sowohl spielerisch 
wie kämpferisch eine gesunde 
Mischung gefunden. Als i-Tüpfel-
chen stellte unsere F-Jugend noch 
den besten Torschützen des Tur-
niers. Ein rundum gelungener Tag.
Weiter ging es am 25.1.20 zu 

einem kurzfristigen Turnier der 
FLG Kicker 09 nach Ortrand. Bei 
6 Mannschaften und „Jeder gegen 
Jeden“ wollte die Mannschaft an 
die gute Leistung der Vorwoche 
anknüpfen. Dies ist jedoch nicht 
gelungen und man belegte am 
Ende den 5. Platz.
Der Höhepunkt folgte am 2.2.20, 
wo wir ein eigenes Turnier in der 
Paul Tiedemann Halle durchführ-
ten. Bei 7 Mannschaften spielten 
wiederum „Jeder gegen Jeden“. 
Die Jungs starteten mit 2 Siegen  
und setzten sich so in der Tabelle 
oben fest. Der Spielverlauf  der 
anderen Mannschaften zeigte, 
dass es ein umkämpftes Turnier 
war. Die 3 nächsten Partien gegen 
die Mitfavoriten wurden allesamt 
Unentschieden gespielt, so dass 
sich eine klare Ausgangsposition 
ergab. Man musste das letzte 
Turnierspiel mit mehr als 2 Toren 
Unterschied gewinnen, um die 
SG Weixdorf noch vom Thron 

zu stürzen. In einem fulminaten 
Spiel fegten die Jungs den Gegner 
förmlich vom Platz  und schossen 
7 Tore! Der Gesamtsieg war somit 
geschafft und es  folgte grenzen-
loser Jubel. Somit blieb bei einem 
fairen und ausgeglichenen Turnier 
der „Zille Cup“ in der Zille Stadt. 
Auch hier das i-Tüpfelchen, der 
Torschützenkönig kam wieder 

Öffentliche Chorprobe mit Frau Rous und Frau Schreyer

Frau Rudelt stellt Deutsch-Arbeiten vor Lisa Marie erklärt Geographie an der Wandkarte

Zillebäcker backen mit Frau Klotsche

aus unseren Reihen. Mit diesem 
Erfolgserlebnis, und der Moral in 
der Truppe, blicken wir nun opti-
mistisch in die Rückrunde.

Bedanken möchten wir uns für 
die bisherige Unterstützung der 
Eltern und hoffen, dass diese 
anhält!

Henrik Wagner

Die F-Jugend mit den Trainern Rico Steinborn, Steve Hornuf und Henrik Wagner. 
Im Bild links: 2. Platz in Reichenberg, Bild rechts: 1. Platz beim Zille Cup. 

ADAC Sachsen

Verkehrsteilnehmerschulung
Im Rahmen des DVR Programms „sicher mobil“ in Zusammenarbeit 
mit dem ADAC Sachsen lädt Herr Roland Rosenkranz, Moderator des 
Deutschen Verkehrssicherheitsrates, alle Interessierten zur nächsten Ver-
kehrsteilnehmerschulung am 19.02.2020 um 19 Uhr in den Landgasthof 
Berbisdorf ein. Die Veranstaltung ist kostenfrei.
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Bürgermeisterin

Stadt Radeburg – Tiefbau

Radeburg  – Marktumbau
Bis zum Fasching wird der Markt 
an der Ostseite fertiggestellt und 
die Markierung der Parkplätze 
und die Ausstattung werden im 
Anschluss ab 26.02.2020 auf-
gebaut.
Alle Geschäfte sind erreichbar!
Bitte weichen Sie bei Bedarf 
auch auf die Parkplätze Am 

Busbahnhof, am Hofwall und in 
der Alten Poststraße aus.  
Bitte beachten Sie die örtliche 
Ausschilderung für die wech-
selnde Verkehrsführung!

Weitere Informationen können 
Sie auch auf der Homepage der 
Stadt Radeburg einsehen.

Stadtverwaltung Radeburg – Ordnungsabteilung

Karnevalsveranstaltungen – 
Verkehrsführungen vom 17.02. bis 25.02.20

Durch den Aufbau und Betrieb 
des Karneval-Festzeltes auf dem 
Markt kommt es im Innenstadtbe-
reich Radeburgs ab Montag, den 
17.02.20, 7 Uhr zu Beeinträchti-
gungen im Straßenverkehr.  
Die Durchfahrt zwischen Heinrich-
Zille-Straße und Großenhainer 
Straße wird in Höhe Markt voll-
gesperrt. Ebenso wird der Markt 
vollgesperrt.
Die Zufahrt von der Meißner 
Straße auf den Markt ist nicht 
möglich. Die Meißner Straße wird 
zwischen Carolinenstraße und 
Markt zur Sackgasse. Es erfolgt 
eine Umleitung von der Meißner 
Straße über die Carolinenstraße 
und Marktstraße in die Dresdner 
Straße. (Der kurze Abschnitt der 
Carolinenstraße zwischen Meiß-
ner Straße und Marktstraße wird 
in beide Richtungen befahrbar 
sein, die Einbahnstraßenregelung 
der Marktstraße wird geändert 
und in Richtung Dresdner Straße 
verlaufen.) Bitte beachten Sie die 
Halt- und Parkverbote zur Auf-
rechterhaltung des Fahrverkehrs!
Der ÖPNV wird den Innenstadt-
Busverkehr wie in den Vorjahren 

über die Hospitalstraße umleiten, 
die Fahrpläne werden an den Hal-
testellen ausgehangen bzw. sind im 
Internet unter www.vg-meissen.de 
abrufbar.
Im Anschluss an den Karneval-
sumzug am Sonntag, den 23.02.20, 
wird eine Kehrmaschine bereits 
erste Straßenreinigungsarbeiten 
vornehmen. Bitte kehren / räumen 
Sie die Gehwege dennoch in 
gewohnter Weise nach dem Umzug 
bzw. am Montag früh! Die Feinrei-
nigung durch die Kehrmaschinen 
erfolgt wie in den Vorjahren ab 
Montag früh. Bitte beachten Sie 
hierzu die Haltverbote auf der 
Stell- und Umzugsstrecke! 
Der Parkplatz Hofwall wird für das 
abendliche Höhenfeuerwerk des 
RCC am Dienstag, den 25.02.20, 
ab 14:00 Uhr vollgesperrt.
Alle Straßensperrungen werden 
am Dienstag, den 25.02.20, nach 
Rückbau des Festzeltes bzw. nach 
Ende des Höhenfeuerwerkes / der 
Rückbauarbeiten aufgehoben. Der 
ÖPNV fährt ab Mittwoch, den 
26.02.20 wieder nach regulärem 
Fahrplan.
Vielen Dank für Ihr Verständnis!

Stadt Radeburg

E-Rechnungen – wichtige Information  
für unseren Post-/Rechnungszugang

Sehr geehrte Damen und Herren,
im Zuge der Umsetzung der Euro-
päischen Richtlinie 204/55/EU 
vom 16. April 2014 über die 
elektronische Rechnungsstellung 
(e-Invoicing) zum 18.04.2020 hat 
die Stadt Radeburg den  Post-/
Rechnungseingang umgestellt.

Ab sofort nehmen wir Rechnun-
gen (e-Rechnungen) einschließ-
lich dazugehöriger Belege wie 
Lieferscheine, Schreiben und 
Informationen vorzugsweise 
auch über unseren elektronischen 
Post-/Rechnungseingang über die 
E-Mailadresse
rechnungen@radeburg.de 
entgegen. 

Der Rechnungsversand als Anhang 
zur E-Mail muss dafür in einem 
strukturierten elektronischen 
Format erfolgen, was die automa-
tische und elektronische Verarbei-
tung ermöglicht. Verwenden Sie 
für die Rechnung bitte die Datei-
formate xRechnung oder ZUG-
FeRD 2.0. Einfache Bilddateien 
oder Pdf-Dokumente genügen den 
Anforderungen einer e-Rechnung 
nicht.
Bei Rückfragen erreichen Sie uns 
unter:
E-Mail: rathaus@radeburg.de;
Tel. 035208 961-0.

Mit freundlichen Grüßen
Ihre Stadtverwaltung Radeburg

Kein Wochenmarkt am 19.02.20
Der Wochenmarkt auf dem Parkplatz Hofwall 

entfällt am Mittwoch, den 19.02.2020. 

Im Auftrag des Landesamtes für 
Straßenbau und Verkehr kommt es 
zu einer Vollsperrung der Königs-
brücker Straße zwischen der Fried-
rich-Ludwig-Jahn-Allee und der 

Autobahnbrücke A13 zwischen 
dem 26.02.20 und 04.03.20. 

Die  Anwohnerzufahr t  wird 
gewährleistet.

Information zur Vollsperrung S 100 – Königsbrücker Straße

Sehr geehrte Bürgerinnen 
und Bürger, 

kurz vor dem Jahreswechsel 
begannen in Radeburg auf dem 
Areal des einstigen Ritterguts 
die Bauarbeiten zur Entwick-
lung des Areals. Damit kommt 
nun zur Umsetzung, was in den 
Monaten zuvor von Stadtrat und 
Verwaltung gemeinsam mit den 
Investoren im Rahmen eines 
Bebauungsplanes auf den Weg 
gebracht wurde. 
In einem ersten Bauabschnitt 
werden ein Seniorenpflegeheim 
mit 93 Plätzen sowie vier Wohn-
gebäude für Betreutes Wohnen 
mit insgesamt 57 Wohnungen 
entstehen. In einem späteren 
Bauabschnitt sollen dann wei-
tere vier Mehrfamilienhäuser 
entstehen. Zur Erschließung des 
neuen Wohnquartiers sind auch 
Straßen anzulegen. Der Stadtrat 
hat in seiner Januar-Beratung 
beschlossen, in Anlehnung an den 
ehemaligen Rittergutsstandort 
dafür die Straßenbezeichnung 
“Gut“ zu wählen. 
Damit wird u.a. auch eine über-
sichtliche Hausnummernvergabe 
möglich.  

Ebenfalls in der Januar-Beratung 
entschied der Stadtrat über eine 
künftige Mitgliedschaft im Tou-
rismusverband Elbland Dresden 
e.V. Der Verband wurde durch 
den Verbandsvorsitzenden Herrn 
Raschke (gleichzeitig Oberbür-
germeister der Stadt Meißen) 
sowie die Geschäftsführerin des 
Tourismusverbandes, Frau Vogel 
vorgestellt. Von beiden wurden 
die Vorteile der Mitgliedschaft 
im Verband herausgearbeitet, 
zu denen z.B. die touristische 
Werbung und Vernetzung, aber 
auch höhere Fördersätze bei 
bestimmten Förderrichtlinien für 
touristische Betriebe im Stadtge-
biet gehören. 
Der Stadtrat entschied sich mit 
deutlicher Mehrheit für eine Mit-
gliedschaft im Tourismusverband 
ab dem Jahr 2021.

In diesem Zusammenhang sei 
erwähnt, dass die aktuelle Kari-
katurenschau sowie erweiterte 
Zille-Ausstellung im Heimat-
museum Radeburg auf großes 

Besucherinteresse treffen. Wir 
hoffen, dass wir in den Winter-
ferien hier weiterhin zahlreiche 
Gäste begrüßen können, die dies 
vielleicht mit einer Zugfahrt auf 
der Lößnitzgrundbahn verbinden.    

Einige Bürger äußerten ihr Unver-
ständnis darüber, dass defekte 
Straßenlampen nicht sofort nach 
Bekanntwerden des Schadens 
repariert werden. Diesen Unmut 
kann ich nachvollziehen, gerade 
in der „dunklen“ Jahreszeit sollte 
die Beleuchtung ihren Dienst tun. 
Allerdings ist unsere Verwaltung 
hier auf die Verfügbarkeit entspre-
chender Handwerkerkapazitäten 
angewiesen. Obwohl Schäden 
umgehend an die von uns beauf-
tragten Unternehmen zur Repara-
tur weitergemeldet werden, kann 
es doch einige Wochen bis zur 
Erledigung dauern. 
Die Firmen kommuniazieren 
uns gegenüber in letzter Zeit 
immer häufiger, dass sie auf-
grund fehlender Mitarbeiter keine 
kurzfristigen Kapazitäten mehr 
haben. Ich kann hier nur um Ihr 
Verständnis bitten. 

In  diesem Zusammenhang 
möchte ich zum Thema „Schau-
Rein“ – Berufsorientierung für 
Schüler – noch einige Informa-
tionen geben. Nach einem guten 
Start im letzten Jahr wird es auch 
2020 wieder ein Sonderangebot 
nur für Unternehmen der Stadt 
Radeburg geben. Schüler der 
Oberschule können am 12. März 
in 26 Unternehmen verschiedene 
Ausbildungsberufe kennenlernen. 
Wir gehen jedoch mit dem Ange-
bot „SchauRein ins Handwerk“ 
noch einen Schritt weiter. Sechs 
Berbisdorfer Handwerksbetriebe 
möchten interessierten Schülern 
ihre beruflichen Möglichkeiten 
nahebringen und für Nachwuchs 
werben. Dies geschieht mit dem 
Ziel, mehr junge Leute für diese 
Berufszweige zu interessieren 
und für eine Ausbildung in ihrer 
Heimat zu begeistern.  
 
Ich wünsche Ihnen fröhliche 
Faschingstage. 

Ihre Michaela Ritter, 
Bürgermeisterin

Stadtverwaltung Radeburg

Einziehung eines Teils des beschränkt öffentlichen Weges „Weg an den Garagen (WAWest)“ 
in Radeburg, verlaufend auf den Flurstücken Nr. 2123/6 und 2116/6 

der Gemarkung Radeburg
Der Teil des beschränkt öffentlichen Weges „Weg an 
den Garagen (WA-West)“ in Radeburg verlaufend auf 
den Flurstücken Nr. 2123/6 und 2116/6 der Gemar-
kung Radeburg wird gemäß § 8 des Sächsischen 
Straßengesetzes (SächsStrG) vom 21. Januar 1993
(SächsGVBl. S. 93), das zuletzt durch Artikel 1 des 
Gesetzes vom 20. August 2019 (SächsGVBl. S. 762) 
geändert worden ist, wegen Wegfalls der Verkehrsbe-
deutung mit Wirkung vom Tage nach der Veröffent-

lichung dieser Bekanntmachung dem öffentlichen 
Verkehr entzogen.
Eine Erschließungsfunktion bzw. Bedeutung für den 
Fußgängerverkehr obliegt dem einzuziehenden Teil 
des Weges nicht, so dass eine Verkehrsbedeutung 
nicht besteht.

Das Ausmaß der Einziehung ist im vorliegenden Plan 
dokumentiert.

Gegen die Einziehung kann innerhalb eines Monats 
nach Veröffentlichung dieser Bekanntmachung 
Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch 
ist schriftlich oder zur Niederschrift bei der Stadt 

Radeburg, Heinrich-Zille-Straße 6, 01471 Radeburg, 
einzulegen.

Radeburg, den 03.02.2020
Ritter, Bürgermeisterin

Stadt Radeburg

Beschlüsse des Stadtrates
zur 7. Beratung am 23.01.2020 

In öffentlicher Sitzung

Beschluss Nr. 01 - 07./7.
Eröffnung und Feststellung der 
ordnungsgemäßen Einladung 
und der Beschlussfähigkeit 

Beschluss Nr. 02 - 07./7.
Bestätigung des Protokolls der 5. 
Beratung des Stadtrates

Beschluss Nr. 03 - 07./7.
Bestätigung des Protokolls der 6. 
Beratung des Stadtrates

Beschluss Nr. 04 - 07./7.
Beratung und Beschluss zum 
Beitritt der Stadt Radeburg als 
Mitglied des Tourismusverban-
des Elbland Dresden e. V.

Beschluss Nr. 05 - 07./7.
Beratung und Beschluss zur 
Beteiligung der Stadt Rade-
burg an einem gemeinsamen 
Breitbandausbau-Projekt des 
Landkreises Meißen

Beschlüsse Nr. 05 bis 13 - 07./7.
Beratung und Beschluss zum 
Neubau eines Einfamilienwohn-
hauses mit Antrag auf Befrei-
ung von den Festsetzungen 
des B-Plans „Radeburg-West“ 
(Wohngebiet Meißner Berg)

Beschluss Nr. 14 - 07./7.
Beratung und Beschluss über 
die geplante Erweiterung des 
REWE-Marktes an der Bol-
tenhagener Straße in Dresden-
Klotzsche

Beschluss Nr. 15 - 07./7.
Beratung und Beschluss zur 
künftigen Bezeichnung der von 
der Stadt Radeburg in den öffent-
lichen Bestand zu übernehmen-
den Erschließungsstraße im 
Geltungsbereich des vorhaben-
bezogenen Bebauungsplanes 
„Altenpflegeheim & Wohnen 
Am Hofwall in Radeburg“ 

Beschluss Nr. 16 - 07./7.
Beratung und Beschluss zur 
Einziehung eines Teils des 
beschränkt öffentlichen Weges 
„Weg an den Garagen (WA-
West)“ in Radeburg

Beschluss Nr. 17 - 07./7.
Beratung und Beschluss über die 
Vergabe des Vorhabens „Denk-
malpflegerische Rahmenkon-
zeption für die Schlossanlage 
Berbisdorf“

Beschluss Nr. 18 - 07./7.
Beratung und Beschluss zur 
Rechtsverordnung der Stadt 
Radeburg über verkaufsoffene 
Sonntage für das Kalenderjahr 
2020

Beschluss Nr. 19 - 07./7.
Beratung und Beschluss über die 
Annahme von Spenden nach § 73 
Abs. 5 SächsGemO

Beschluss Nr. 20 - 07./7.
Beratung und Beschluss zur 
Ausübung eines Vorkaufsrechtes 
bezüglich Flurstück Nr. 255 der 
Gemarkung Volkersdorf

In nicht öffentlicher Sitzung

Beschluss Nr. 21 - 07./7.
Beratung und Beschluss zum 
Vergleich über die Aussetzung 
der Vollziehung des Bescheides 
über die Beseitigung der Außen-
wandbekleidung Grundstück 
Dresdner Straße 44 in Radeburg

Beschluss Nr. 22 - 07./7.
Beratung und Beschluss zur 
Vermarktungsstrategie für das 
Wohngebiet „Großenhainer 
Straße“

Beschluss Nr. 23 - 07./7.
Information zum Stand der Vor-
bereitung „Wasserschadenssa-
nierung Grundschule Radeburg“

Beschluss Nr. 24 - 07./7.
Beratung und Beschluss zu 
einem Stundungsantrag

Beschluss Nr. 25 - 07./7.
Personalangelegenheiten

Der vollständige Wortlaut der 
gefassten Beschlüsse in öffentli-
cher Sitzung kann im Sekretariat 
der Bürgermeisterin, Rathaus, 
zu den üblichen Öffnungszeiten 
eingesehen werden.

gez. Ritter, Bürgermeisterin

Sitzung des Stadtrates
am Donnerstag, am 27.02.2020 – 

19.30 Uhr  
im Ratssaal der Stadt Radeburg

Technischer Ausschuss
am Dienstag, 10.03.2020 – 19 Uhr 
im Ratssaal der Stadt Radeburg

Sprechstunden im Bürger- 
büro der Stadt Radeburg, 
Heinrich-Zille-Str. 11
Friedensrichter:  
nur mit Terminvereinbarung 
unter 035208/961-11

Rentenberatung: 
jeden 2. Donnerstag im Monat 
(nur mit Terminvereinbarung:  
0151-1164 63 40).

Energieberatung:  
jeden 4. Dienstag im Monat 
16.30 – 18.30 Uhr  
(nur mit Terminvereinbarung: 
03 52 08 -9 6111 oder  
08 00 - 809 802400) 

Schuldnerberatung: 
Freitag, den 21.02.2020  
09 – 12 Uhr

Gesprächsrunde für Angehörige  
von Menschen mit Demenz 
Anmeldung: 035208/88624

Senioreninformation 
(kostenlos, unabhängig –  
Tel. 03 52 08 - 8 86 24)  
jeden 1. Freitag im Monat   
von 09 Uhr – 11 Uhr  
jeden 2. Dienstag im Monat 
von 16 Uhr – 18 Uhr
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Stadt Radeburg

Öffentliche Bekanntmachung der zugelassenen Wahlvorschläge 
für die Bürgermeisterwahl der Stadt Radeburg am Sonntag, dem 29. März 2020

Auf Beschluss des Gemeindewahlausschusses der Stadt Radeburg vom 28. Januar 2020 wurde folgender Wahlvorschlag für die  Bürgermeisterwahl 
der Stadt Radeburg am 29. März 2020 zugelassen:

Bezeichnung des Wahlvorschlages Bewerber/in Beruf oder Stand Geburtsjahr Anschrift
(Name d. Partei/Wählervereinigung,  (Familienname, Vornamen)   (Hauptwohnung) 
ggf. Kurzbezeichnung/Kennwort/ 
Familienname eines Einzelbewerbers)    

RITTER Ritter, Karin Michaela Bürgermeisterin 1972 Carolinenstraße 23
    01471 Radeburg

Da nur ein Wahlvorschlag zugelassen wurde, kann - ohne Bindung an den Wahlvorschlag - jede wählbare Person gewählt werden. 

Radeburg, 14.02.2020
Ritter, Bürgermeisterin

Öffentliche Bekanntmachung über das Recht auf Einsicht in das Wählerverzeichnis 
und die Erteilung von Wahlscheinen für die Wahl zum Bürgermeister der Stadt Radeburg  

am Sonntag, dem 29.03.2020
und den eventuell erforderlichen zweiten Wahlgang am Sonntag, dem 26.04.2020

1. Das Wählerverzeichnis für die 
Wahlbezirke der Stadt Radeburg 
wird in der Zeit vom 09. bis 13. 
März 2020 während folgender 
Zeiten
Montag von 9:00 – 12:00 Uhr
Dienstag von 9:00 – 12:00 Uhr  
 und von 13.00 – 18:00 Uhr
Mittwoch  von 9:00 – 12:00 Uhr
Donnerstag von 9:00 – 12:00 Uhr  
 und von 13.00 – 15:30 Uhr
Freitag von 9:00 – 12:00 Uhr
im Rathaus der Stadt Radeburg, 
Einwohnermeldestelle (Zimmer 
0.3), Heinrich-Zille-Straße 6, 01471 
Radeburg für Wahlberechtigte zur 
Einsichtnahme bereitgehalten.

Jeder Wahlberechtigte hat das 
Recht, Einsicht in das Wählerver-
zeichnis zu nehmen, um die Rich-
tigkeit oder Vollständigkeit der zu 
seiner Person im Wählerverzeichnis 
eingetragenen Daten zu überprüfen. 
Sofern ein Wahlberechtigter die 
Richtigkeit oder Vollständigkeit 
der Daten von anderen im Wähler-
verzeichnis eingetragenen Personen 
überprüfen will, hat er Tatsachen 
glaubhaft zu machen, aus denen sich 
eine Unrichtigkeit oder Unvollstän-
digkeit des Wählerverzeichnisses 
ergeben kann. Das Recht auf Über-
prüfung besteht nicht hinsichtlich 
der Daten von Wahlberechtigten, 
für die im Melderegister eine Aus-
kunftssperre gemäß § 51 Abs. 1 des 
Bundesmeldegesetzes eingetragen 
ist. Innerhalb der Frist zur Ein-
sichtnahme sind die Einsichtnahme 
in das Wählerverzeichnis durch 
Wahlberechtigte und das Anfertigen 
von Auszügen aus dem Wählerver-
zeichnis zulässig, soweit dies im 
Zusammenhang mit der Prüfung des 
Wahlrechts einzelner bestimmter 
Personen steht. Die Auszüge dürfen 
nur für diesen Zweck verwendet und 
unbeteiligten Dritten nicht zugäng-
lich gemacht werden. 
Das Wählerverzeichnis wird im 
automatisierten Verfahren geführt. 
Die Einsichtnahme ist durch ein 
Datensichtgerät möglich, welches 
nur von einem Bediensteten der 
Stadt Radeburg bedient werden darf.
Wählen kann nur, wer in das Wäh-
lerverzeichnis eingetragen ist oder 
einen Wahlschein hat.
Für einen gegebenenfalls erforder-
lich werdenden zweiten Wahlgang 
wird dasselbe Wählerverzeichnis 
benutzt; eine nochmalige Ausle-
gung findet nicht statt.

2. Jeder Wahlberechtigte, der das 
Wählerverzeichnis für unrichtig 
oder unvollständig hält, kann inner-
halb der unter Punkt 1 genannten 
Öffnungszeiten, spätestens am 
13. März 2020 bis 12:00 Uhr, bei 
der Stadtverwaltung Radeburg, 
Rathaus, Einwohnermeldestelle 
(Zimmer 0.3), Heinrich-Zille-
Straße 6, 01471 Radeburg, Ein-
spruch einlegen bzw. Antrag auf 
Berichtigung stellen. Der Ein-
spruch/Antrag kann schriftlich oder 
durch Erklärung zur Niederschrift 
bei der Stadt Radeburg, Heinrich-
Zille-Straße 6, 01471 Radeburg 
eingelegt/gestellt werden. Soweit 
die behaupteten Tatsachen nicht 
offenkundig sind, hat der Antrag-
steller die erforderlichen Beweis-
mittel beizufügen.

3. Wahlberechtigte, die in das 
Wählerverzeichnis eingetragen 
sind, erhalten bis spätestens zum 

08. März 2020 eine Wahlbenach-
richtigung. Sie gilt auch für einen 
gegebenenfalls erforderlich wer-
denden zweiten Wahlgang; neue 
Wahlbenachrichtigungen werden 
grundsätzlich nicht versandt.
Die Benachrichtigungen enthalten 
auf der Rückseite einen Vordruck 
für einen Antrag auf Erteilung eines 
Wahlscheins.
In der Wahlbenachrichtigung sind 
der Wahlbezirk und der Wahlraum 
angegeben, in dem die Wahlberech-
tigten zu wählen haben. Barriere-
frei zugängliche Wahlräume sind 
mit einem Rollstuhlpiktogramm 
gekennzeichnet. Ein Verzeich-
nis der barrierefrei zugänglichen 
Wahlräume wird gesondert veröf-
fentlicht.

Wer keine Wahlbenachrichtigung 
erhalten hat, aber glaubt, wahlbe-
rechtigt zu sein, muss Einspruch 
gegen das Wählerverzeichnis ein-
legen bzw. die Berichtigung des 
Wählerverzeichnisses beantragen, 
wenn er nicht Gefahr laufen will, 
dass er sein Wahlrecht nicht aus-
üben kann.
Wahlberechtigte, die nur auf Antrag 
in das Wählerverzeichnis eingetra-
gen werden und die bereits Wahl-
schein und Briefwahlunterlagen 
beantragt haben, erhalten keine 
Wahlbenachrichtigung.

4. Wer einen Wahlschein hat, kann 
an der Wahl durch Stimmabgabe in 
einem beliebigen Wahlbezirk der 
Stadt Radeburg oder durch Brief-
wahl teilnehmen.

5. Einen Wahlschein erhält auf 
Antrag

5.1 ein in das Wählerverzeichnis 
eingetragener Wahlberechtigter,
5.2 ein nicht in das Wählerver-
zeichnis eingetragener Wahlbe-
rechtigter,

a) wenn er nachweist, dass er 
ohne sein Verschulden versäumt 
hat, rechtzeitig die Berichtigung 
des Wählerverzeichnisses bis 
zum 13. März 2020 zu bean-
tragen (§ 4 Abs. 2 und 3 des 
Kommunalwahlgesetzes),
b) wenn sein Recht auf Teil-
nahme an der Wahl erst nach 
Ablauf der Frist zur Einsicht-
nahme (13. März 2020) entstan-
den ist oder
c) wenn sein Wahlrecht im 
Beschwerdeverfahren festge-
stellt worden ist.

Für diejenigen Wahlberechtigten, 
die für die erste Wahl einen Wahl-
schein erhalten haben, werden 
von Amts wegen für den zweiten 
Wahlgang wiederum Wahlscheine 
ausgestellt.
 Wahlscheine können von in das 
Wählerverzeichnis eingetrage-
nen Wahlberechtigten bis zum                          
27.03.2020, 16:00 Uhr und für 
einen etwaigen zweiten Wahlgang 
bis zum 24.04.2020, 16:00 Uhr 
bei der Stadtverwaltung Rade-
burg, Rathaus, Einwohnermel-
destelle (Zimmer 0.3), Heinrich-
Zille-Straße 6, 01471 Radeburg, 
mündlich aber nicht fernmündlich 
(telefonisch), schriftlich oder elek-
tronisch in dokumentierbarer Form 
beantragt werden. Die Schriftform 
gilt auch durch Telefax, Tele-
gramm, Fernschreiben oder E-Mail 
gewahrt. Im Fall nachgewiesener 
plötzlicher Erkrankung, die ein 
Aufsuchen des Wahlraums nicht 

oder nur unter nicht zumutbaren 
Schwierigkeiten möglich macht, 
kann der Antrag noch bis zum 
Wahltag bzw. Tag des etwaigen 
zweiten Wahlganges, 15:00 Uhr 
gestellt werden. Wahlberechtigte, 
die glaubhaft versichern, dass ihnen 
der beantragte Wahlschein nicht 
zugegangen sind, können bis zum 
Tag vor der Wahl bzw. vor dem Tag 
des etwaigen zweiten Wahlganges, 
12:00 Uhr, einen neuen Wahlschein 
beantragen.
Im Antrag sind die Anschrift des 
Wahlberechtigten und sein Geburts-
datum oder die laufende Nummer, 
unter der er im Wählerverzeichnis 
geführt wird, anzugeben. 
Nicht in das Wählerverzeichnis ein-
getragene Wahlberechtigte können 
aus den unter Nr. 5.2 angegebenen 
Gründen den Antrag auf Erteilung 
eines Wahlscheines noch bis zum 
Wahltag bzw. Tag des etwaigen 
zweiten Wahlganges, 15:00 Uhr, 
stellen.

Wer den Antrag für einen anderen 
stellt, ausgenommen er ist als 
Hilfsperson eines Wahlberechtig-
ten mit Behinderungen tätig, muss 
durch Vorlage einer schriftlichen 
Vollmacht nachweisen, dass er dazu 
berechtigt ist. Ein Wahlberechtigter 
mit Behinderungen kann sich für 
die Antragstellung der Hilfe einer 
anderen Person bedienen. 

6. Mit dem Wahlschein erhält der 
Wahlberechtigte
- einen amtlichen Stimmzettel,
- einen amtlichen Stimmzettel- 
 umschlag für die Briefwahl,
- einen amtlichen, mit der   
 Anschrift, an die der Wahlbrief  
 zurückzusenden ist, versehenen  
 Wahlbriefumschlag 
 und
- ein Merkblatt für die Briefwahl.

Holt der Wahlberechtigte per-
sönlich den Wahlschein und die 
Briefwahlunterlagen ab, so kann 
er die Briefwahl an Ort und Stelle 
ausüben. Die Abholung von Wahl-
schein und Briefwahlunterlagen 
für einen anderen ist nur möglich, 
wenn die Berechtigung zur Emp-
fangnahme der Unterlagen durch 
Vorlage einer schriftlichen Voll-
macht nachgewiesen wird und die 
bevollmächtigte Person nicht mehr 
als vier Wahlberechtigte vertritt; 
dies hat sie der Gemeindebehörde 
vor Empfangnahme der Unterlagen 
schriftlich zu versichern. Auf Ver-
langen hat sich die bevollmächtigte 
Person auszuweisen.
Bei der Briefwahl muss der Wähler 
den verschlossenen amtlichen 
Wahlbrief mit dem Stimmzettel 
im Stimmzettelumschlag und dem 
Wahlschein so rechtzeitig an die 
angegebene Stelle absenden, dass 
der Wahlbrief dort spätestens am 
Wahltag bzw. Tag des etwaigen 
zweiten Wahlganges bis 18:00 Uhr 
eingeht.
Später eingehende Wahlbriefe 
werden bei der Wahl nicht berück-
sichtigt.
7. Wer durch Briefwahl wählt
- kennzeichnet persönlich den  
 Stimmzettel,
- legt ihn in den amtlichen gelben  
 Stimmzettelumschlag und ver 
 schließt diesen,
- unterzeichnet die entsprechende  
 Versicherung an Eides statt   
 zur Briefwahl unter Angabe des  

 Datums der Unterzeichnung,
- steckt den verschlossenen   
 Stimmzettelumschlag und den  
 Wahlschein in den amtlichen  
 orangen Wahlbriefumschlag und
- sendet den Wahlbrief an die  
 aufgedruckte Adresse.
Bedient sich der Wähler einer Hilfs-
person, so hat diese durch Unter-
schreiben der Versicherungen an 
Eides statt zur Briefwahl zu bestäti-
gen, dass sie den Stimmzettel gemäß 
dem erklärten Willen des Wählers 
gekennzeichnet hat. Die Hilfsperson 
muss das 16. Lebensjahr vollendet 
haben.
Nähere Hinweise zur Briefwahl sind 
den Merkblättern für die Briefwahl, 
die mit den Briefwahlunterlagen 
übersandt werden, zu entnehmen.
Die Wahlbriefe werden innerhalb 
der Bundesrepublik Deutschland 
ohne besondere Versendungsform 
ausschließlich von der Deutschen 
Post AG unentgeltlich befördert.
 Die Wahlbriefe können auch bei 
der auf dem Wahlbrief angegebenen 
Stelle abgegeben werden.

8. Informationen 
    zum Datenschutz
Diese Bekanntmachung ist zugleich 
die datenschutzrechtliche Informa-
tion der Betroffenen im Sinne von 
Artikel 13 der Datenschutz-Grund-
verordnung über die für die Berichti-
gung des Wählerverzeichnisses und 
für die Erteilung eines Wahlscheins 
verarbeiteten personenbezogenen 
Daten:

8.1
a) Wurde ein Antrag auf Eintragung 
ins Wählerverzeichnis gestellt oder 
Einspruch gegen die Richtigkeit 
oder Vollständigkeit des Wählerver-
zeichnisses eingelegt, so erfolgt die 
Verarbeitung der in diesem Zusam-
menhang angegebenen personen-
bezogenen Daten zur Bearbeitung 
des Antrages bzw. des Einspruchs 
auf der Grundlage von Artikel 6 
Absatz 1 Buchstabe c und e der 
Datenschutz-Grundverordnung   i. V. 
m. § 4 des Kommunalwahlgesetzes 
und § 9 der Kommunalwahlordnung.
b) Wurde ein Antrag auf Ertei-
lung eines Wahlscheins gestellt, 
so erfolgt die Verarbeitung der in 
diesem Zusammenhang angegebe-
nen personenbezogenen Daten zur 
Bearbeitung des Antrages auf der 
Grundlage von Artikel 6 Absatz 1 
Buchstabe c und e der Datenschutz-
Grundverordnung i. V. m. § 5 Absatz 
1 des Kommunalwahlgesetzes und 
den §§ 12 und 13 der Kommunal-
wahlordnung.
c) Haben Sie eine Vollmacht für 
die Beantragung eines Wahlscheins 
und/oder für die Abholung des 
Wahlscheins mit Briefwahlunter-
lagen ausgestellt, so erfolgt die 
Verarbeitung der von Ihnen und dem 
Bevollmächtigten in diesem Zusam-
menhang angegebenen personen-
bezogenen Daten zur Prüfung der 
Bevollmächtigung und der Berech-
tigung des Bevollmächtigten für 
die Beantragung eines Wahlscheins 
bzw. den Empfang des Wahlscheins 
und der Briefwahlunterlagen auf der 
Grundlage von Artikel 6 Absatz 1 
Buchstabe c und e der Datenschutz-
Grundverordnung i. V. m. § 5 Absatz 
1 des Kommunalwahlgesetzes und 
den § 13 Absatz 2, § 14 Absatz 4 
und 6 der Kommunalwahlordnung.
d) Die Stadt Radeburg führt Ver-
zeichnisse über erteilte Wahlscheine, 

§ 14 Absatz 8 der Kommunalwahl-
ordnung, ein Verzeichnis über für 
ungültig erklärte Wahlscheine, § 14 
Absatz 11 der Kommunalwahlord-
nung, sowie ein Verzeichnis über 
die Bevollmächtigten und die an 
sie ausgehändigten Wahlscheine, § 
14 Absatz 4 Satz 5 der Kommunal-
wahlordnung.

8.2 Sie sind nicht verpflichtet, die 
personenbezogenen Daten bereit-
zustellen. Eine Bearbeitung des 
Antrages auf Eintragung in das 
Wählerverzeichnis, des Einspruchs 
gegen das Wählerverzeichnis und 
des Antrages auf Erteilung eines 
Wahlscheins sowie die Erteilung 
bzw. Aushändigung des Wahlscheins 
und der Briefwahlunterlagen an 
einen Bevollmächtigten ist ohne die 
Angaben nicht möglich.

8.3 Verantwortlich für die Verar-
beitung der angegebenen perso-
nenbezogenen Daten ist die Stadt 
Radeburg. Die Kontaktdaten des 
behördlichen Datenschutzbeauf-
tragten sind: Vetter Consulting, 
Schanzenstraße 17, 01097 Dresden.

8.4 Im Falle einer Beschwerde 
gegen die Versagung der Eintragung 
ins Wählerverzeichnis, gegen die 
Ablehnung des Einspruchs gegen 
das Wählverzeichnis oder gegen 
die Versagung des Wahlscheins ist 
Empfänger der personenbezogenen 
Daten für die Bürgermeister-
wahl das Landratsamt Meißen, 
Brauhausstr. 21, 01662 Meißen als 
zuständige Rechtsaufsichtsbehörde. 
Im Verfahren der Wahlprüfung/
Wahlanfechtung können auch die 
zuständigen Rechtsaufsichtsbehör-
den, die Verwaltungsgerichte sowie 
der Sächsische Verfassungsgerichts-
hof, im Fall von Wahlstraftaten auch 
die Strafverfolgungsbehörden und 
andere Gerichte Empfänger der 
personenbezogenen Daten sein.

8.5 Wählerverzeichnisse, Wahl-
scheinverzeichnisse, Verzeichnisse 
der ungültigen Wahlscheine sowie 
Verzeichnisse über die Bevollmäch-
tigten und die an sie ausgehändigten 
Wahlscheine sind nach Ablauf von 
sechs Monaten seit der Wahl zu 
vernichten, soweit nicht gemäß § 

62 Absatz 2 der Kommunalwahl-
ordnung
- die Entscheidung über die Gül-
tigkeit der Bürgermeisterwahl noch 
angefochten ist oder
- sie für die Strafverfolgungsbe-
hörde zur Ermittlung einer Wahl-
straftat von Bedeutung sein können.

8.6 Bei Vorliegen der gesetzlichen 
Voraussetzungen stehen Ihnen fol-
gende Rechte zu:
- Recht auf Auskunft über Sie betref-
fende personenbezogene Daten 
(Artikel 15 Datenschutz-Grundver-
ordnung)
- Recht auf Berichtigung der Sie 
betreffenden unrichtigen perso-
nenbezogenen Daten (Artikel 16 
Datenschutz-Grundverordnung)
- Recht auf Löschung personenbe-
zogener Daten (Artikel 17 Daten-
schutz-Grundverordnung)
- Recht auf Einschränkung der 
Verarbeitung personenbezogener 
Daten (Artikel 18 Datenschutz-
Grundverordnung)
Einschränkungen ergeben sich aus 
den wahlrechtlichen Vorschriften, 
insbesondere durch die Vorschriften 
über das Recht auf Einsichtnahme 
in das Wählerverzeichnis und den 
Erhalt einer Kopie, § 4 Absatz 2 des 
Kommunalwahlgesetzes i. V. m. § 8 
Absatz 2 und 3 der Kommunalwahl-
ordnung, durch die Vorschriften über 
den Einspruch und die Beschwerde 
gegen das Wählerverzeichnis, § 4 
Abs. 3 und 4 des Kommunalwahl-
gesetzes i. V .m. § 9 Absatz 1 der 
Kommunalwahlordnung und die 
Löschungsfristen (siehe Punkt 8.5).

8.7 Sind Sie der Ansicht, dass die 
Verarbeitung der Sie betreffenden 
personenbezogenen Daten nicht 
rechtmäßig erfolgt, können Sie Ihre 
Beschwerde an den Sächsischen 
Datenschutzbeauftragten (Postan-
schrift: 
Sächsischer  
Datenschutzbeauftragter, 
Postfach 11 01 32, 
01330 Dresden; 
E-Mail: saechsdsb@slt.sachsen.de) 
richten 

Radeburg, den 14.02.2020

R i t t e r , Bürgermeisterin

Stadt Radeburg

Stadt Radeburg

Mitteilung gemäß § 24 Abs. 1 Kommunalwahlordnung 
– barrierefreie Wahlräume

Sehr geehrte Wahlberechtigte,
für die Stadt Radeburg werden 
folgende barrierefreie Wahlräume 
ausgewiesen: 

Wahlbezirk 001  
 Bibliothek,    
Meißner Straße 1a
Wahlbezirk 003  
 Kindereinrichtung   
 „Haselnussspatzen“,   
 Eichenstraße 21a
Wahlbezirk 004  
 Jugendclub Bärwalde, 
 Oberdorf 3a
Wahlbezirk 005  
 Grundschule Radeburg, 
 Meißner Berg 80 
Wahlbezirk 006 
 Sportlerheim Berbisdorf,  
 Am Sportplatz 6
Wahlbezirk 007  
 Feuerwehrhaus Bärnsdorf,  
 Schmiedestraße 8a
Wahlbezirk 009  
 Feuerwehrhaus 
 Großdittmannsdorf,  
 Hauptstraße 37

Bitte beachten Sie Folgendes:
Die Wahlberechtigten erhalten 
bis zum 08.03.2020 eine Wahl-
benachrichtigung. Darin sind der 
Wahlbezirk und der Wahlraum, 
in dem der Wahlberechtigte zu 
wählen hat, angegeben. 

Wenn Sie am Wahltag/Tag des 
etwaigen zweiten Wahlganges 
an der Wahl durch persönliche 
Stimmabgabe in einem anderen, 
als dem in Ihrer Wahlbenach-
richtigung angegeben Wahlraum 
oder durch Briefwahl teilnehmen 
möchten, benötigen Sie einen 
Wahlschein! 

Diesen können Sie bei der  
Stadt Radeburg 
Einwohnermeldestelle 

Heinrich-Zille-Straße 6 
01471 Radeburg 

bis zum 27.03.2020, 16:00 Uhr 
(Eingang Einwohnermeldestelle) 
beantragen. 

Für die Beantragung können Sie 
die Rückseite Ihrer Wahlbenach-
richtigung verwenden, dort ist 
ein entsprechender Antrag aufge-
druckt. Beachten Sie bitte, dass die 
Rücksendung in einem frankierten 
Umschlag erfolgt, sofern Sie den 
Postversand nutzen. 
Sie können den Antrag auch in die 
in den Ortsteilen oder am Rathaus 
angebrachten Briefkästen der 
Stadtverwaltung einwerfen (keine 
Frankierung nötig). 

Beachten Sie jedoch bitte, dass der 
Antrag spätestens am 24.03.2020 
in diese Kästen eingeworfen wird, 
damit er noch rechtzeitig bei der 
Stadtverwaltung eingeht.

Wenn Sie an der Wahl durch 
Briefwahl teilnehmen möchten, 
senden Sie Ihren Wahlbrief bitte 
so rechtzeitig ab, dass dieser am 
Wahltag/Tag des etwaigen zwei-
ten Wahlganges bis 18.00 Uhr 
bei der auf dem Wahlbrief ange-
gebenen Stelle, Stadt Radeburg, 
Heinrich-Zille-Straße 6, 01471 
Radeburg, eingegangen ist. 

In den Wahllokalen werden 
keine Wahlbriefe entgegenge-
nommen!

Sollten Sie Fragen haben, wenden 
Sie sich bitte an die Stadtverwal-
tung Radeburg, 
Frau Groß, Telefon 035208/96113.

Radeburg, den 14.02.2020
Mit freundlichen Grüßen

R i t t e r, Bürgermeisterin
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Radeburg

Einladung 
zum Frühlingsfest in Radeburg

Wir laden alle Seniorinnen und Senioren aus Radeburg und den 
Ortsteilen zum Frühlingsfest mit dem Polizeimusikorchester 
Sachsen am Mittwoch, dem 11. März 2020, 14 Uhr, in den 
Saal der Gaststätte Hirsch Radeburg ein.
Die Bürgermeisterin wird das Konzert eröffnen. 
Danach findet ein gemütliches Beisammensein mit einem 
kleinen Imbiss statt.
Linienbusverbindungen von den Ortsteilen entnehmen Sie bitte 
dem Fahrplan.

Mit freundlichem Gruß, Stadt Radeburg 

Jagdgenossenschaft Großdittmannsdorf/Boden

Einladung zur Vollversammlung
Zur unserer Vollversammlung für das Jagdjahr 2020/2021 laden wir alle 
Mitglieder der Jagdgenossenschaft (Jagdgenossen) am Dienstag, den 
03.03.2020 um 19.00 Uhr in das ehemalige Gemeindeamt Großditt-
mannsdorf recht herzlich ein.
Diese Einladung mit der Tagesordnung können Sie in den örtlichen 
Schaukästen einsehen.

Vorstand Jagdgenossenschaft, Helfried Meister Jagdvorsteher

Auf zum Kinderfasching 
nach Großdittmannsdorf!

Am Dienstag, dem 25.02.2020,  
von 15.30 Uhr - 17.30 Uhr 

im Gasthof Strauß warten Musik,  
gute Laune, Disco, Spiele, Glücksrad und  

die Schülergarde des OCC mit  
Überraschungsgästen auf Euch. 

Für das leibliche Wohl ist gesorgt.
Alle sind herzlich willkommen. 

Eintritt: 3,50 Euro

        Es lädt ein der Heimatverein Großdittmannsdorf

Willkommen in der Begegnungsstätte der Stadt Radeburg

Radeburg

Wir laden alle Ruheständler zu 
folgenden Veranstaltungen ein:

•	 Donnerstag, den 05.03.2020, 
ab 14.00 Uhr, 
„Gesundheit aus der Seele der 
Pflanze“ – Ätherische Öle sind 
seit Jahrtausenden als Mittel 
für Gesundheit & Schönheit 
bekannt. Ein Vortrag mit der 
Referentin Kristina Kroemke.   

•	 Donnerstag, den 12.03.2020,  
ab 14.00 Uhr, 
Eine Bilderreise mit Herrn 
Becker – „Paris – Stadt der 
Träume“ 

•	 Donnerstag, den 19.03.2020,  
ab 14.00 Uhr, 
Osterbasteln mit Frau Kuhring

•	 Donnerstag, den 26.03.2020, 
ab 14.00 Uhr, 
Die Hortkinder Zillekids der 
Grundschule kommen zum 
„Match – GROSS gegen 
KLEIN“

Sonstige Veranstaltungen:
Dienstag: 13.00-16.00 Uhr
 Strick- und Spielrunde
Mittwoch:  9.00-10.00 Uhr 
 Gymnastik

Es grüßt Sie herzlich und freut 
sich auf Ihr Kommen Frau Scheibe  

Unsere Strickliesel nehmen gern Wolle oder Wollreste 
zur Verarbeitung entgegen.

für Elke Kulms 
zum 75. Geburtstag 

am 26.02.

Zweckverband Abfallwirtschaft Oberes Elbtal

Informationen zu neuen Gebühren 
im Verbandsgebiet des ZAOE

Seit 2006 waren die Gebühren im 
Verbandsgebiet im Wesentlichen 
stabil, da sich auch die Entsor-
gungskosten über diesen langen 
Zeitraum kaum geändert haben.
Innerhalb der letzten Jahre haben 
sich jedoch die wirtschaftlichen 
und rechtlichen Rahmenbedin-
gungen (z. B. Maßnahmen zum 
Klima- und Umweltschutz) sowie 
die Kosten für z. B. Kraftstoff, 
Energie, Maut und Löhne stark 
geändert. In der Folge sind die 

Entsorgungskosten so deutlich 
gestiegen, dass dies unmittelbaren 
Einfluss auf die Kalkulation der 
Abfallgebühren hatte.
Folgende Kostensteigerungen 
haben maßgeblichen Anteil an den 
neuen Gebührensätzen: 
•	 Entsorgung	von	Restabfall	(18	%), 

Bioabfall	 (121	 %),	 Sperrmüll	
(56	 %),	 Altpapier	 (60	 %),	
Schadstoffen	(216	%)	und	von	
Elektro- und Elektronikaltgerä-
ten	(145	%).

Am 1. Januar 2020 ist daher eine neue Gebührensatzung des Zweck-
verbandes Abfallwirtschaft Oberes Elbtal (ZAOE) in Kraft getreten. 
Folgende Gebührensätze werden zur Berechnung der Abschlagszah-
lung für 2020 herangezogen (Auszug aus Satzung):

Festgebühr für Privathaushalte  
 pro Kalenderjahr und Person 23,16 €
Festgebühr für andere Herkunftsbereiche als Haushalte  
(Gewerbetreibende etc.)
Restabfallbehälter 80 l  30,48 €
Restabfallbehälter 120 l  38,52 €
Restabfallbehälter 240 l  66,00 €
Restabfallbehälter 1.100 l  235,44 €
Behältergebühr für Rest- und Bioabfallbehälter
Abfallbehälter 60 bzw. 80 l  5,52 €
Abfallbehälter 120 l  8,52 €
Abfallbehälter 240 l  17,04 €
Abfallbehälter 1.100 l  78,00 €
Entleerungsgebühr für Restabfallentsorgung 
Restabfallbehälter 80 l  4,52 €
Restabfallbehälter 120 l  6,78 €
Restabfallbehälter 240 l  13,56 €
Restabfallbehälter 1.100 l  62,13 €
Entleerungsgebühr für Bioabfallentsorgung  
in den Jahren 2020 und 2021
Bioabfallbehälter (alle Größen)  0,00 €
Entleerungsgebühr für Bioabfallentsorgung in 2022
Bioabfallbehälter 60 l  1,49 €
Bioabfallbehälter 120 l  2,98 €
Bioabfallbehälter 240 l  5,96 €
Restabfallsack 70 l  4,00 €
Behälterwechselgebühr            pro Auftrag und  
    angefahrenem Grundstück 13,26 €

Weitere Informationen hierzu sowie die vollständige Abfall-
gebührensatzung finden Sie unter www.zaoe.de.

pro Leerung

pro Leerung

pro Kalenderjahr 
und Behälter

pro Kalenderjahr 
und Behälter

Ev.-Luth. Kirche Radeburg

Sonntag, den 16. Februar 9.00 Uhr Predigtgottesdienst
Sexagesimae 

Sonntag, den 23. Februar 9.00 Uhr Abendmahlsgottesdienst
Estomihi          

Sonntag, den 01. März 9.00 Uhr Predigtgottesdienst  
Invocavit  gleichzeitig Kindergottesdienst

Sonntag, den 08. März  9.00 Uhr   Predigtgottesdienst 
Reminiscere  gleichzeitig Kindergottesdienst
  anschließend Kirchenkaffee

Bibelstunden: 19.30 Uhr   jeden Mittwoch

Junge Gemeinde: 18.00 Uhr   jeden Donnerstag

Seniorenkreis: 14.30 Uhr   Dienstag, den 03. März

Freiraum für Frauen: 19.30 Uhr Freitag, den 06. März

Vierzig-Plus-Minus: 19.30 Uhr   Dienstag, den 03. März 

Selbsthilfegruppe für Angehörige von Suchtkranken:  
 18.00 Uhr   Mittwoch, 19. Februar          

Ökumenische Gebetsandacht zum Weltgebetstag 
Weltgebetstagsland 2020 – Simbabwe

„Steh auf und geh!“
Freitag, den 06.März 2020 – 19.30 Uhr im Gemeindesaal

BIBELWOCHE 2020
zum Thema: „Lebensregeln – auf dem Weg mit Gott“
Auslegungen zu Abschnitten aus dem 5. Buch Mose

allabendlich 19.30 Uhr

Radeburg Montag, 09. März „Treue zu Gott“ Pfarrer Kecke
Rödern Dienstag, 10. März „Segen und Fluch“ Pfarrer Maurer
Radeburg Mittwoch, 11. März „Dankbarkeit“ Pfarrerin  
                                 Waffenschmidt
Radeburg Donnerstag, 12. März „Ich bin dein Gott“ Pfarrerin  
   Prokopiev
Rödern Freitag, 13. März „Mitmenschlichkeit“ Pfarrer i.R.  
   Hecker 

Sprechzeit Pfr. Kecke:  dienstags 17.30 Uhr – 18.30 Uhr oder nach  
 Vereinbarung! Telefon: 035208/349617 

Im Namen der Kirchvorsteher und Mitarbeiter grüße ich Sie herzlich 
Ihr Pfarrer Andreas Kecke                                                                                                                                           

Stadt Radeburg

Rechtsverordnung der Stadt Radeburg 
über verkaufsoffene Sonntage

im Kalenderjahr 2020
Aufgrund von § 8 Abs. 1 des Säch-
sischen Ladenöffnungsgesetzes 
(SächsLadÖffG) vom 01.12.2010 
(SächsGVBl. S. 338), zuletzt geän-
dert durch Art. 3 des Gesetzes vom 
05.12.2017 (SächsGVBl. S. 658) 
erlässt die Stadt Radeburg folgende 
Rechtsverordnung:
 

§ 1 Ladenöffnungen 
an verkaufsoffenen Sonn- und 

Feiertagen
(1) Die Verkaufsstellen der Stadt 
Radeburg dürfen aus besonderem 
Anlass wie folgt geöffnet sein:
 Sonntag, 23.02.2020 
  12 bis 18 Uhr
 Sonntag, 06.12.2020  
  12 bis 18 Uhr               

(2) Die Bestimmungen des § 7 
Absatz 1 SächsLadÖffG bleiben 
von dieser Rechtsverordnung 
unberührt. 

§ 2 Ordnungswidrigkeiten
(1) Ordnungswidrig handelt, wer 
als Inhaber einer Verkaufsstelle, 
als Gewerbetreibender oder als 
verantwortliche Person im Sinne 
des SächsLadÖffG vorsätzlich 
oder fahrlässig entgegen §§ 3 bis 8 
des SächsLadÖffG Verkaufsstellen 
öffnet, Waren gewerblich anbietet 
oder Waren außerhalb der genann-
ten Warengruppen anbietet. 

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann 
nach § 11 Abs. 2 SächsLadÖffG 
mit einer Geldbuße bis zu 5.000 
EUR geahndet werden.

§ 3 Inkrafttreten
Diese Verordnung tritt am Tage 
nach ihrer öffentlichen Bekannt-
machung in Kraft.

Radeburg, den 23.01.2020
Ritter, Bürgermeisterin

Regionale Wirtschaft

Steuerbetrug und kleine Brötchen

Die Bonpflicht verpflichtet Händler 
ab dem neuen Jahr, bei jeder Trans-
aktion einen Bon zu drucken, sei es 
beim Kauf eines Brötchens beim 
Bäcker oder beim Bier am Tresen.

„Wir halten es für dringend gebo-
ten, diese Handhabung zu über-
denken und auf Praxistauglichkeit 
zu überprüfen“, stellen noch kurz 
vor Weihnachten die finanzpoliti-
sche Sprecherin der Unionsfrak-
tion, Antje Tillmann (CDU), und 
der zuständige Berichterstatter der 
Fraktion, Sebastian Brehm (CSU), 
in einem gemeinsamen „Brand-
brief“ an Wirtschaftsminister Peter 
Altmeier fest.

„Wenn die Groko die sogenannte 
Belegausgabepflicht ab 2020 
umsetzen lässt, würden jährlich 
alleine beim deutschen Bäcker-
handwerk fünf(!) Milliarden Kas-
senbons aus Thermopapier anfallen, 
das entspricht in Länge der zwei-
einhalbfachen Strecke zwischen 
Erde und Mond“, erklärt die FDP-
Bundestagsfraktion auf Twitter. 

Die SPD bestand jedoch darauf, 
dass das Gesetz kommt, weil 
„durch Kassenbetrug dem Staat 
im Jahr geschätzt zehn Milliarden 
Euro verloren gehen.“ 

Die Bundeskanzlerin lehnte den 
Vorstoß aus ihrer Fraktion ab und 
setzte letztlich durch, dass das 
bereits vor drei Jahren beschlos-
sene Gesetz zum 1.1.20 eingeführt 
wurde. Wahrscheinlich soll der 
Rekordüberschuss, den der Fiskus 
2019 den 15 Millionen realen 
Steuerzahlern in Deutschland 
abgepresst hat, 2020 noch getoppt 
werden – und wenn es mit kleinen 
Brötchen ist.
Die Radeburger Händler halten das 
für ein falsches Signal, gerade an 
die kleinen privaten Betriebe, von 
denen sich manche nur mit Mühe 
über Wasser halten. 

Gerade dem Bäckerhandwerk ist 
durch die Massenproduktion von 
Backwaren aus dubiosen Quellen 
in den Supermärkten ein schwerer 
Schlag versetzt worden. Bei der 
gesetzlich verordneten Müllpro-
duktion wollen sie nicht mitma-
chen. Einige der Gewerbetreiben-
den  sammeln derzeit Bons, um 
diese in einer großen Kiste an den 
Bundestagsabgeordenten unserer 
Region, Dr. Thomas de Maizière 
(CDU), zu übergeben. „In Zeiten 
von Umweltschutz und Nachhaltig-
keit können wir ein solches Gesetz 
nicht verstehen“, so die Händler.

KK
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Rechtsanwalt 
Kai-Uwe Schwokowski 

  M e i ß n e r  S t r a ß e  8  
 01558  Großenhain 
   

 Tel . :  03522 -527407  
 Fax:   03522 -527418  
 Fu. :   0174 -3401872  
 
 

Seit 1999 in Großenhain 

   E-Mail: kontakt@kanzlei-schwokowski.de 

Naturschutzstation Moritzburg

Wasservogelbeobachtung am Dippelsdorfer Teich 
Die Naturschutzstation Moritzburg 
lädt alle Interessierten zu einer Exkur-
sion an den Dippelsdorfer Teich ein.  
Gerade im Winter rasten zahlrei-
che Wasservogelarten an offenen 
Gewässern unserer Heimat. Sie 
weichen Schnee und Eis meist nur 
soweit aus, wie es die Kälte erfordert 
und sie Nahrung finden. So sind 
derzeit auch Arten zu sehen, die 
den Sommer in ihren Brutgebieten 
im hohen Norden verbringen. Mit 
ein wenig Glück könnten sich 
sogar schon Kraniche am Gewäs-
ser aufhalten, die aufgrund des 
derzeit milden Winters schon den 
Rückzug nach Norden antreten.  
Eventuell lassen sich aber auch 

andere attraktive Wintergäste sehen, 
wie zum Beispiel die farbenprächti-
gen Seidenschwänze.

Treff: Samstag, 15.2.2020 um 10 
Uhr, Rotes Haus; Warme Kleidung 
und Fernglas sind empfehlenswert.  

Die Moritzburger Teichlandschaft gehört zu einem über 30 km² großen 
EU-Vogelschutzgebiet.

Die Musikschule lädt herzlich dazu 
ein, Musikschulluft zu schnuppern 
und eine Vielzahl an Instrumenten 
zu entdecken und auszuprobieren!
Samstag, 7.3.20 l 10 -12 Uhr
Musikschulgebäude am Rosa-L.-
Platz 1, Radebeul

Junge Künstler im Konzert
Es musizieren unsere Preisträger 
von regionalen und internationalen 
Jugendwettbewerben sowie unsere 
Landesstipendiaten.

Musikschule Radebeul

„Tag der offenen Tür“ 
der Musikschule Radebeul

Freitag, 13.03.20 l 18.00Uhr
Villa Teresa Coswig
Kostenlose Tickets im Vorverkaufs-
büro der Börse Coswig erhältlich

Benefizkonzert
des Freundeskreises der Musik-
schule Radebeul
Es spielt die Pianistin Mariia Bur-
naeva.
Freitag, 3.4.20 l 19.00Uhr
Gemeindezentrum Lutherkirche, 
Radebeul

Moritzburg

„Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ –
Das Erfolgsmusical der Landesbühnen Sachsen 

vor der Kulisse von Schloss Moritzburg

„In diesem Sommer geht für das 
Ensemble der Landesbühnen Sach-
sen ein langgehegter Traum in 
Erfüllung. Da wo Aschenbrödel 
tanzte, da wo sie den Schuh verlor 
und dort wo der treue Nikolaus auf 
sie wartete vor der romantischen 
Kulisse des Schlosses Moritzburg 
ist das Musical „Drei Haselnüsse für 
Aschenbrödel“ in zehn Vorstellun-
gen zu sehen“, so Manuel Schöbel, 
Intendant der Landesbühnen und 
zugleich Regisseur des Musicals.

Authentischer Drehort
Schloss Moritzburg

Das barocke Jagdschloss August des 
Starken diente 1973 als traumhafte 
Kulisse für den deutsch-tschechi-
schen Märchenfilm. Jedes Jahr ab 
November erzählt eine Winteraus-
stellung Hintergrundgeschichten 
zum Film und zum Werdegang des 
Märchens. Liebevoll nachgebil-
dete Filmszenen, Originalkostüme 
und multimediale Inszenierungen 
vermitteln die Magie des Films. 
Bereits über eine Millionen Men-
schen haben die Ausstellung in 
Moritzburg seit der ersten Eröffnung 
gesehen. Nun wird die Bühne für das 
Musical auf der Nordterrasse mit 
Blick auf das Schloss aufgebaut und 
Aschenbrödel gibt sich 2020 auch 
im Sommer in Moritzburg die Ehre.

„Aschenbrödel gehört in der Win-
tersaison fest zum Gesamterlebnis 
in Moritzburg. Es ist schön, dass wir 
diese in der Tat märchenhafte Kombi-
nation nun auch in der Sommersaison 
unseren Gästen präsentieren können. 
Wir freuen uns sehr auf die Zusam-
menarbeit mit den Landesbühnen 
Sachsen, bereits in der Albrechtsburg 
Meissen haben wir unsere Zusam-
menarbeit erfolgreich proben können, 
das sind beste Voraussetzungen für 
die kommende Saison in Moritzburg.“ 
sagt Dr. Christian Striefler, Geschäfts-
führer der Staatliche Schlösser, 
Burgen und Gärten Sachsen gGmbH.

Das Erfolgs-Musical kommt vom 9. - 19. Juli 2020 als Freilichtauffüh-
rung zum gleichnamigen tschechisch-deutschen Märchenfilm von Vaclav 
Vorlicek und Frantisek Pavlicek an die Kulisse von Schloss Moritzburg. 
Mit der Filmmusik von Karel Svoboda und Musik von Thomas Zaufke 
und Katrin Lange (Text)

Božena Němcovás böhmische Fas-
sung „Tři oříšky pro Popelku“ er- 
zählt die Geschichte einer selbstbe-
wussten jungen Frau, die ihr Schick-
sal selbst in die Hand nimmt und mit 
Hilfe der Wunderhaselnüsse, vor 
allem aber durch eigenen Mut, Kraft 
und Geschicklichkeit den Prinzen 
für sich gewinnt. Der tschechisch-
deutsche Märchenfilm „Drei Hasel-
nüsse für Aschenbrödel“ hat längst 
Kultstatus erreicht und die Motive 
der Filmmusik Karel Svobodas 
können inzwischen Generationen 
von Fans mitsummen.
Die Inszenierung feierte 2013 ihre 
Uraufführung auf der Felsenbühne 
Rathen.

Termine
Do 09.07./16.07.2020 10:00 Uhr     
Fr 10.07./17.07.2020 18:00 Uhr                   
Sa 11.07./18.072020 18:00 Uhr                  
So 12.07./19.07.2020 16:00 Uhr                   
Di            14.07.2020 10:00 Uhr
Mi           15.07.2020 10:00 Uhr                 

Informationen & Karten
Kartenpreise: Erwachsene 24 E, 
Ermäßigt 21 E, Kinder 10 E
gesonderte Preise für Schulklassen 
bei Vormittagsvorstellungen

Schulklassen und Gruppen können 
Sonderrabatte auf Tickets und Fahr-
karten für die Vormittagsvorstel-
lungen in Anspruch nehmen. Sie 
nehmen dafür bitte Direktkontakt 
mit der Theaterkasse Radebeul 
unter 0351 - 89 54 214 oder über das 
junge.studio unter junges.studio@
landesbuehnen-sachsen.de auf.
Landesbühnen Sachsen GmbH 
Meißner Str. 152 , 01445 Radebeul
Mo–Fr 10 –18 Uhr | Sa 15 –18 Uhr
Telefon: 0351 89 54 - 214
kasse@landesbuehnen-sachsen.de 
www.landesbuehnen-sachsen.de  
Schloss Moritzburg
01468 Moritzburg
Tel. 035207 873-18 | moritzburg@
schloesserland-sachsen.de
www.schloss-moritzburg.de

Die Fachzeitschrift Wanderma-
gazin kürt jährlich „Deutschlands 
Schönste Wanderwege“ in den 
Kategorien Mehrtagestouren und 
Tages- und Halbtagestouren. In der 
Kategorie Mehrtagestour nominierte 
das Magazin den Oberlausitzer 
Bergweg, für Eintagestouren den 
Königsweg Moritzburg

Vom 1. Februar bis zum 30. Juni 
kann im Wahlstudio des Wanderma-
gazins abgestimmt werden. 
Der Königsweg führt an den schön-
sten Sehenswürdigkeiten Moritzburgs 
vorbei, die jeder einheimische Aus-
flügler kennt. Wenn man am Schloss- 
parkplatz startet führt er zunächst 
am Sächsischen Landgestüt vorbei 
über die Kleine Fasanenstraße zum 
Großteich mit dem Fasanenschlös-
schen und dem „Leuchtturm“. Auch 
Sachsens ältestes Wildgehege liegt 
an der Strecke. Über die Mauerwiese 
gelangt man an den Frauenteich. Ein 
Aussichtspunkt lädt zur Beobachtung 

der zahlreichen hier beheimateten 
Wasservögel ein. Die Runde führt 
vorbei am Mittelteich zum neuen 
Rastplatz am Altenteich und vorbei 
am Hohburg-Tunnel zurück Richtung 
Schlossteich. Zum Abschluss kann 
das Käthe-Kollwitz-Haus besichtigt 
werden, bevor die Tour wieder am 
Schloss endet.
Zahlreiche Restaurants laden ein, 
aber auch Picknickmöglichkeiten 
sind reichlich vorhanden. Die bei 
gutem Wetter riesigen Besucher-
ströme in Richtung Schloss und 
Schlosspark sollen durch die Aus-
weisung von Rad- und Wanderwe-
gen, die in die Umgebung führen, 
etwas entzerrt werden. Deshalb ist es 
gut, wenn dieser nominell wichtigste 
Wanderweg an Bekanntheit gewinnt. 

Hier geht’s zum Voting: 
https://wandermagazin.de/wahl-
studio
Der Königsweg ist die NUMMER 
7. – Flyer „Königsweg“

Moritzburg

Wettbewerb „Deutschlands Schönste Wanderwege“:

Moritzburgs Königsweg 
für Sachsen im Rennen
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Zeit schenken ...
durch eine Ansprechpartnerin für alles

August-Bebel-Straße 3  l  Radeburg  l  035208 / 34 97 77  l  www.antea-dresden.de  

Eine würdevolle Bestattung muss nicht teuer sein.

Frau Steffi Hauke berät Sie gern !

Apothekenbereitschaftsdienst

15.02.  Apotheke am Kupferberg Großenhain Tel.: 03522/310020 
16.02.  Alte Apotheke Weinböhla Tel.: 035243/32213 o. 035243/32030 
17.02. Apotheke am Kirchplatz Weinböhla Tel.: 035243 / 477647 
18.02.  Regenbogen-Apotheke Meißen Tel.: 03521 / 405995 
19.02.  Alte Apotheke Weinböhla  Tel.: 035243/32213 o. 035243/32030 
20.02.  Triebischtal-Apotheke Meißen Tel.: 03521 / 452631 
21.02.  Löwen-Apotheke Radeburg Tel.: 035208/80429 o. 0800/8042900 
22.02.  Löwen-Apotheke Großenhain Tel.: 03522 / 502481 
23.02.  Elbtal-Apotheke Meißen (im Elbe-Center)  Tel.: 03521 / 72030 
24.02.  Hahnemann-Apotheke Meißen Tel.: 03521 / 453384 
25.02.  Stadtwald-Apotheke Meißen-Triebischtal Tel.: 03521 / 45000 
26.02.  Löwen-Apotheke Radeburg Tel.: 035208/80429 o. 0800/8042900 
27.02.  Moritz-Apotheke Meißen  Tel.: 03521 / 738648 
28.02.  Rathaus-Apotheke Weinböhla Tel.: 035243 / 32832 
29.02. Rathaus-Apotheke Weinböhla Tel.: 035243 / 32832 
01.03.  Rathaus-Apotheke Weinböhla  Tel.: 035243 / 32832 
02.03.  Sonnen-Apotheke Meißen  Tel.: 03521 / 732008 
03.03.  Apotheke am Kirchplatz Weinböhla   Tel.: 035243 / 477647 
04.03.  Apotheke am Kupferberg Großenhain  Tel.: 03522/310020 
05.03.  Elbtal-Apotheke Meißen (im Elbe-Center) Tel.: 03521 / 72030 
06.03.  Apotheke am Kirchplatz Weinböhla  Tel.: 035243 / 477647 
07.03.  Regenbogen-Apotheke Meißen  Tel.: 03521 / 405995 
08.03.  Moritz-Apotheke Meißen  Tel.: 03521 / 738648 
09.03.  Regenbogen-Apotheke Meißen  Tel.: 03521 / 405995 
10.03.  Alte Apotheke Weinböhla  Tel.: 035243/32213 o. 035243/32030 
11.03.  Triebischtal-Apotheke Meißen  Tel.: 03521 / 452631 
12.03.  Löwen-Apotheke Großenhain  Tel.: 03522 / 502481 
13.03.  Hahnemann-Apotheke Meißen  Tel.: 03521 / 453384 
14.03.  Triebischtal-Apotheke Meißen  Tel.: 03521 / 452631 
15.03.  Engel-Apotheke Radeburg  Tel.: 035208/387730 
16.03.  Stadtwald-Apotheke Meißen-Triebischtal  Tel.: 03521 / 4500

Ärztliche Notdienste

Rettungsstelle Dresden:

Die Vermittlung des kassenärztlichen 
Bereitschaftsdienstes erfolg über die 
Tel.-Nr. 116117
Bereitschaftszeiten:
Mo, Di, Do:   
  19 – 07 Uhr
& Fr.:  13 – 07 Uhr
Sa., So.& Feiertag:  
  07 – 07 Uhr

www.116117info.de/html

Zahnärztlicher Notdienst Radeburg/Moritzburg

15.02./16.02.  Herr ZA Neubert                     
Radeburg, Heinrich- Zille- Str. 13 

 Tel. 035208/ 2041                                                                                                                                             
             mobil. 01520 2014795

22.02./23.02.  Herr DS Reinhold, 
 Radeburg, Großenhainer Str. 27
 Tel.  035208/ 80516
29.02./01.03. Praxis ZA Siepker
 DD-Langebrück, Bruhmstr. 4c
 Tel. 035201/70416 

07.03./08.03.  Frau ZÄ Schneider,
DD-Weixdorf 

Schönburgstr. 21a                                                           
Tel. 0351/8804921

mobil: 0176/61261919

14.03./15.03. Frau Dr. Muschter
 Ottendorf-Okrilla 

Radeburger Str.16
 Tel. 035205/54387
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100 Gäste und nur ein WC im Haus?
Ihre Party-Toilette haben wir!

Polterabende • Hochzeiten
Betriebs- und Familienfeiern
Mit unserem Toilettenwagen

wird für Ihre Gäste die
Veranstaltung zum reinen Vergnügen. 

Firma HEFRAD • Königsbrück • Termin- und Preisanfragen 
bitte an info@hefrad.de oder Tel.: 0172/8056041

Keine Entwarnung! Unsere erhoffte 
schöne Bescherung fiel 2019 aus. 
Das Innenministerium hat den 
Regionalplan für unsere Region 
nicht in der vorliegenden Fassung 
genehmigt. Es macht nun stattdessen 
Gebrauch von seiner Möglichkeit 
einer Fristverlängerung um sechs 
Monate bis zum 24. Juni 2020.

Gegenüber dem RPV wurde die 
Inanspruchnahme der Fristver-
längerung mit den Koalitionsver-
handlungen und der Regierungsbil-
dung im November/Dezember 2019 
begründet.
Optimisten mögen nun sagen: „Gut 
Ding will Weile haben…“ Pessimi-
sten schwant hingegen Böses, denn 
sie sehen schwarz-grüne Wolken am 
Horizont.

Leserzuschrift

Informationen der Bürgerinitiative 
Gegenwind Rödernsche Heide

Kann die Rödernsche Heide nun 
doch noch Windvorranggebiet und 
damit ein Windpark werden? Die 
Beantwortung dieser Frage ist an den 
Ausgang des Verfahrens geknüpft 
und hängt wesentlich von den Inhal-
ten des Genehmigungsbescheides 
ab. Die Koalition aus CDU, Grünen 
und SPD, die Sachsen seit Dezember 
regiert, hat in ihrem Koalitionsver-
trag festgeschrieben, dass es mit ihr 
keine Windkraftanlagen im Wald 
geben wird.

AN DIESEM VERSPRECHEN 
WERDEN WIR DIE HANDELN-
DEN AKTEURE IN DER LAN-
DESPOLITIK MESSEN. 
www.Gegenwindheide.de
Facebook: 
Raiph Zimmermann, Rödern

Neueröffnung unseres erweiterten 
Sauna- und Wellnessbereichs 

mit „Tag der offenen Tür“

Am Sonntag, dem 08.03., zwischen 
10.00 und 14.00 Uhr, lade ich alle 
Interessierten zu einem Tag der 
offenen Tür ein. An diesem Tag 
haben Sie die Möglichkeit, alle 
Mitarbeiter meines Unternehmens 
kennen zu lernen und unser gesam-
tes Beauty-Studio zu besichtigen. 
Nach umfangreichen Baumaßnah-
men ist nun endlich unser letzter 
Bauabschnitt beendet worden. Wir 
haben ab sofort mehr Kapazität 
im Bereich Kosmetik, Fußpflege 
und Wellness. Dafür steht neben 
meinen Frisörinnen, ausgebildetes 
Fachpersonal zur Verfügung.
In unserem Saunabereich haben wir 
ab sofort eine Infrarotkabine als 
Neuanschaffung (siehe Foto). Das 
Physiotherm-Durchwärmungsprin-
zip beruht auf der Tatsache, dass 
alle Lebensprozesse stark tempe-
raturabhängig sind. Schon wenige 
Grad wirken sich massiv auf den 
Stoffwechsel und die Zellversor-
gung aus. Die inneren Organe und 
das Gehirn (Körperkern) sind auf 
konstant ca. 37 Grad angewiesen. 
In der Körperschale dagegen liegen 
die Temperaturen dagegen um bis 
zu 15 Grad darunter. Nur wenn eine 
Wärmeanwendung auch die Körper-
schale ohne große Belastung für das 
Herz-Kreislauf-System durchwärmt, 
können sich positive Wärmeeffekte 
im gesamten Körper entfalten. 
Wie entsteht Durchwärmung? 
Wärme wird über die Haut auf-
genommen. Das Blut transportiert 

diese in den Körper. 
Um eine „Durchwär-
mung“ zu erreichen, 
muss das erwärmte 
Blut aus der Haut in 
den zentralen Kreis-
lauf (Körperkern = Tie-
fenwärme) gelangen. 
Nur von dort kann es 
in die Körperschale 
verteilt werden. Das 
Physiothermprinzip 
übertrifft in dieser 
Hinsicht die Effekte 
einer Sauna, weil letz-
tere den Blutdruck 
abfallen lässt und 
dadurch die Durch-
wärmung abbremst. 

Eine regelmäßige Durchwärmungs-
Anwendung in einer Physiotherm 
Infrarotkabine kann Ihnen deshalb 
noch effektiver helfen:
• muskuläre Verspannungen zu 
lösen und Ihre Rückenschmerzen 
zu lindern – „ein gesunder Rücken 
wird Sie entzücken“,
• Ihre Durchblutung und den Stoff-
wechsel anzuregen,
• die Versorgung Ihres Bindegewe-
bes und Ihrer Haut zu verbessern,
• ihre Abwehrkräfte zu stärken,
• aus naturheilkundlicher Sicht 
durch intensives Schwitzen Ihre 
körpereigene Entschlackung und 
Entgiftung zu unterstützen,
• Ihren Fettstoffwechsel positiv zu 
beeinflussen,
• psychische Belastungen und 
Stress zu reduzieren.
Die Infrarotkabine kann als abge-
schlossener Bereich mit Nasszelle 
und extra Ruhebereich, extern zum 
vorhandenen Saunabereich, für 
zwei Personen gebucht werden.
Sie sind neugierig geworden, was 
es Neues in unserem Beauty-Studio 
gibt? Wir haben auch unseren Salon 
im Bereich Kosmetik, Fußpflege und 
Wellness erweitert. Unser Friseur-
bereich ist ebenfalls in den letzten 
Jahren stark modernisiert worden. 
Nutzen Sie unsere reichlich vor-
handenen Parkmöglichkeiten. Der 
Zugang für gehbehinderte Kunden 
ist teilweise barrierefrei.

Auf Ihren Besuch freuen sich  
Manuela Lange und Team.

·  Friseur 
·  Kosmetik 
·  Fußpflege 
·  Sauna
·  Dampfsauna 
·  Infrarotkabine  
 (Physiotherm)

Öffnungszeiten:  
Mo. geschlossen
Di. – Fr. 08.00 – 19.00 Uhr · Sa. 07.00 – 12.00 Uhr
Wellness- & Saunabereich nach Anmeldung bzw. Vereinbarung

Ernst-Thälmann-Str. 13
01458 Ottendorf-Okrilla / OT Medingen
Tel.: 035205/73059 · www.beauty-studio-lange.de 

Anzeige

Landschaft ist eine wesentliche 
Voraussetzung dafür, sich an 
einem Ort wohl und zu Hause zu 
fühlen. Dementsprechend ist es 
auch nicht egal, welche Qualität 
die umgebende Landschaft hat. 
Eines der Ziele des Kulturland-
schaftsprojektes ist es, die land-
schaftliche Unverwechselbarkeit 
des Landkreises zu erfassen. Die 
lässt sich nicht nur aus Karten 
lesen – insbesondere die Perspek-
tive der Einwohner ist wichtig, 
um einen möglichst breitgefäch-
erten Eindruck der Landschaft des 
Landkreises zu erhalten. Ein Weg, 
diese Perspektiven einzufangen, ist 
die Fotosammlung.
Haben Sie  e ine Liebl ings-
landschaft im Landkreis? Oder 
ist Ihnen ein bestimmter Blick in 
die Landschaft des Landkreises 
besonders ans Herz gewachsen? 
Schicken Sie uns ein Foto mit dem 
Hinweis, wo es aufgenommen 
wurde!
Die eingesendeten Fotos werden 
von uns gesammelt, gesichtet und 
in einer Fotosammlung zusam-
mengestellt, die in das Kultur-

landschaftsprojekt einfließt. Alle 
Bilder, die bis zum 31. August 
2020 hochgeladen werden, können 
in der Fotosammlung berück-
sichtigt werden. Darüber hinaus 
können Sie noch bis zum 20. 
November 2020 Bilder hoch-
laden, die dann ebenfalls dem 
Landkreis zur Verfügung gestellt 
werden. Bitte beachten Sie, dass 
sie mit Einreichen eines Fotos 
dem Landkreis Meißen und der 
TU Dresden kostenfreie Nut-
zungsrechte einräumen. Zudem 
sollen die eindrucksvollsten Bilder 
in einer Tourismuspublikation 
veröffentlicht werden. Es wäre 
dafür hilfreich, wenn die Einsen-
dungen mit dem Vermerk „Ich bin 
mit einer Veröffentlichung unter 
meinem Namen einverstanden“ 
versehen sind. 

Nutzen Sie unser Öffentlichkeit-
sportal unter https://mitdenken.
sachsen.de/1018927 um Bild und 
Informationen hochzuladen. Bitte 
verwenden Sie eine hohe Bildqua-
lität mit mindestens 2.000 x 2.500 
Pixeln. Vielen Dank!

Landkreis Meißen

Meine Landschaft, Deine Landschaft – 
Ein Aufruf des Kulturlandschaftsprojektes 

Landkreis Meißen
Zeigen Sie uns, was ihre Landschaft ausmacht!

Regionalgruppe Radeburg und Ortsteile

Netzwerk Blühende Landschaft
Unser nächstes Regionalgruppentreffen findet am 
27.02.2020 ab 19 Uhr bei Frau Wagner, Oberdorf 11 

in 01471 Radeburg OT Bärwalde statt. Themen sind 
neben Ihren Fragen und Anliegen u.a. unsere Grund-
schulblühwiese, die Neuanlage von Blühflächen 
in den Ortsteilen und die Vorstellung von weiteren 

sächsischen Initiativen.
Wir laden Sie recht herzlich dazu ein und freuen uns 
auf Ihre Ideen und Vorschläge für die Umstellung 
unserer Kulturlandschaft von „Grün“ auf „Bunt“.

Anita Bätz, Referentin beim Netzwerk Blühende Landschaft
radeburg@bluehende-landschaft.de

Sylvana Pfalz bestätigte ihre guten 
Leistungen im Verein mit dem 
Gewinn von zwei  Kreismeistertiteln 
sowie dem Sieg beim Königsschie-
ßen.
Bei den Bezirksmeisterschaften 
gewann sie mit dem Gewehr den 
Meistertitel und mit der Pistole den 
zweiten Platz. Damit qualifizierte 
sie sich für die Landesmeister-
schaft des SSB.  Der Gewinn der 
Silbermedaille bei den Landesmei-
sterschaften  mit der Pistole ist ein 
ausgezeichnetes Ergebnis.
Außerdem  gewann sie drei 2. Plätze 
beim Ranglistenturnier sowie bei 
Pokalwettkämpfen in Löbau.

Den ersten Platz mit dem Gewehr 
sowie einem 5. Platz mit der Pistole 
bei den Kreismeisterschaften sowie 
einem 2. Platz mit dem  Gewehr und 
einem 6. Platz mit der Pistole bei 
den Bezirksmeisterschaften in seiner 
Altersklasse belegte Dieter Pattloch.

Dieter Pfalz erreichte  einen 1. Platz 
mit der Pistole und einen  2. Platz 
mit dem Gewehr bei den Kreismei-
sterschaften. Aus gesundheitlichen 
Gründen konnte er leider an den 

Bezirks- und Landesmeisterschaften 
nicht teilnehmen.

Michael  Sackstedt belegte mit dem 
Gewehr bei den Bezirksmeister-
schaften den 3. Platz.

Beim Pokal des Oberbürgermeisters 
von Löbau, 100 Schuss mit Luftge-
wehr, ( 1080 Ringe möglich) erzielte 
Peter Zimmer mit 985 Ringen den 2. 
Platz, ein sehr gutes Ergebnis.

Die Trappschützen (früher Ton-
taube), M. Sackstedt,  R. Eilke,  
G.Wagner  und  M. Czich gewan-
nen erstmals den Wanderpokal in 
Schönfeld.

Der erfolgreichen Schützin sowie 
den Schützen unseren Glück-
wunsch und für 2020 ein gutes 
Auge und eine sichere Hand.

Radeburger die Interesse am Schieß-
sport haben, laden wir gern zu einem 
Probetraining ein. Für Kinder ab 12 
Jahre ist ein Training mit Luftdruck-
waffen gestattet.
Weitere Informationen unter  
www.PSG-Radeburg.de            GW

Schützengesellschaft Radeburg 1226 e. V.

Gute Ergebnisse bei Schießwettbewerben
Radeburger Schützin sowie Schützen nahmen 2019 erfolgreich an 
Kreis -, Bezirks- und Landesmeisterschaften, in den Kategorien  
Luftdruckwaffen (Pistole und Gewehr) teil.
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Dieser Ausgabe liegen 
Einleger des

„Landgasthof Berbisdorf“
 bei.

Regionale Wirtschaft

Erstes Einfamilienhaus in Radeburg 
gewinnt Strom und Wärme 

mit Brennstoffzelle 
In der Siedlung in Radeburg wurde vor einigen Wochen die erste Brenn-
stoffzelle in Betrieb genommen, installiert von Alexander Partzsch. 
„Bei erneuerbaren Energien kommen die Wenigsten in Deutschland 
auf die Brennstoffzelle. Windkraft, Solartechnik und Batterieantriebe 
dominieren das Thema. Zu Unrecht,“ findet der Installateur – hier 
im Interview.

RAZ: Ob E-Mobilität oder Wind-
kraft – es gibt bestimmte Tech-
niken, die einen grünen Anstrich 
bekommen und dann einfach 
bevorzugt werden, Im Zweifel 
sogar ohne Rücksicht auf die 
Umwelt. Da werden Wälder abge-
holzt – hier für Windräder und 
Stromtrassen, dort, um an seltene 
Erden zu kommen, egal, was es uns 
allen im weitesten Sinne kostet. 
Liegt es daran, dass Lobbyisten 
in unserem Land bestimmen, in 
welche Richtungen bestimmte 
technische Entwicklungen getrie-
ben werden?
Partzsch: Es ist doch so: Es ist 
einfacher, einen einmal einge-
schlagenen Weg zu gehen, als 
etwas Neues anzunehmen. Das 
gilt nicht nur für Politiker. Auch 
wir als Installateure müssen einen 
großen Aufwand treiben. Hat man 
sich einmal für eine Technologie 
entschieden, dann heißt es, sich 
auf die Schulbank setzen, sich 
damit vertraut machen, Zertifikate 
erwerben. Die kosten Zeit und 
nicht zuletzt auch Geld – und dann 
kommt jemand daher und sagt Dir, 
was Du da machst ist von gestern, 
mach lieber dies oder das… Dann 
war der Aufwand ja umsonst.

RAZ: Sie sind nun einer, der etwas 
Neues hat. Kann das genauso 
schnell wieder veraltet sein?
Partzsch: Das kann niemand 
wissen.  Es wird ja ständig 
geforscht und entwickelt. Aber 
zum jetzigen Zeitpunkt, eigentlich 
sogar schon seit ein paar Jahren, 
ist die Brennstoffzelle in vielerlei 
Hinsicht das Non plus Ultra bei 
den erneuerbaren Energien.

RAZ: Woran machen Sie das fest?
Partzsch: Der Rohstoff ist Was-
serstoff. Es ist – mancher weiß das 
vielleicht noch aus der Schule, ein 
Proton, ein Elektron – das Element 
mit der höchsten Energiedichte, 
also der effektivste aller denkbaren 
Brennstoffe; Wasserstoff ist das 
häufigste Element im Universum, 
also keine „seltene Erde“; es ist 
nicht giftig noch ätzend oder radio-
aktiv, erzeugt weder Stickoxide, 
noch Feinstaub, geschweige dass 
Müll oder gar Sondermüll erzeugt 
oder Endlager wie bei Atomener-
gie benötigt werden. 

RAZ: Da wir in Deutschland 
ähnlich wie schon beim schnellen 
Internet auch bei den Erneuerba-
ren den Anschluss verpasst haben, 
wäre doch gerade die Brennstoff-
zelle eine Möglichkeit, wieder eine 
Spitzenposition zu erreichen, aber 
aus maßgeblichen Kreisen hört 
man immer das Argument, dass 
Wasserstoff gefährlich sei und sich 
weder zuverlässig noch dauerhaft 
speichern lässt…
Partzsch: Ja, gerade wegen sol-
cher Argumente ist Deutschland 
auch hier bereits im Hintertreffen. 
In Japan gehen die Bürger in den 
Baumarkt und holen sich ihre Gas-
flasche für zu Hause, so wie das 
manche bei uns vom Propangas 
kennen. Wasserstoff ist aber mehr 
als doppelt so explosionssicher. 
Die untere Explosionsgrenze liegt 
bei	Wasserstoff	bei	4%,	bei	Pro-
pangas	hingegen	schon	bei	1,7%.

RAZ: Kommen wir noch mal auf 
die Sauberkeit und Rückstandsfrei-
heit von Wasserstoff zurück. Das 
Element ist in der uns unmittelbar 
umgebenden Natur nicht in freier 
Form vorhanden, sondern muss 
erst mit Hilfe anderer Energiequel-
len gewonnen werden. Damit ist 
die Ökobilanz von auf Wasserstoff 

basierenden Technologien nicht 
automatisch nachhaltig, sondern 
nur so nachhaltig wie die Pri-
märenergie, aus denen der Was-
serstoff gewonnen wird. Für die 
Brennstoffzelle, wie sie Viessmann 
anbietet, ist die Wasserstoffquelle 
Erdgas. Ein fossiler Brennstoff, 
also keine so genannte „erneuer-
bare“ Energiequelle.
Partzsch: Das ist richtig. Betrach-
tet man den Gesamtprozess, kann 
der Einsatz von Wasserstoff nur 
so umweltfreundlich sein wie 
seine Herstellung. Aber er ist auch 
nicht schlechter. Vor allem gibt 
es kein Entsorgungsproblem wie 
giftige Schwermetalle aus Batte-
rien oder bei der Endlagerung von 
radioaktivem Atommüll. Bei der 
Brennstoffzelle von Viessmann 
durchfließt das Erdgas einen 
so genannten Reformer, der es 
mithilfe eines Katalysators in 
Wasserstoff umwandelt. Bei der 
Umwandlung kommt es zunächst 
zu einem Gemisch aus Wasserstoff 
und Kohlenmonoxid, das in der 
nachgeschalteten Gasreinigung in 
Kohlendioxid umgewandelt wird, 
also ein Abgas, das wir eigentlich 
nicht wollen. Dennoch ist sie 
„CO

2
-Bilanz“ bei der Brennstoff-

zelle besser als wenn das Gas 
direkt zum Heizen verwendet 
wird, schon wegen des Effekts, 
dass ich in einem Prozess Wärme 
und Strom gewinne.

RAZ-Faktencheck: „Gemäß 
einer Erhebung des Umwelt-
bundesamtes aus dem Jahr 
2017 liegt der Treibhausgasaus-
stoß in Deutschland für Strom 
bei 0,76 und für die Heizung 
bei 1,64 Tonnen CO

2  
pro Kopf.  

Eine vierköpfige Familie erzeugt 
in diesem Bereich folglich 
bereits 9,6 Tonnen CO

2
 pro Jahr.

Die Brennstoffzellenheizung 
ist zwar nicht ganz CO

2
 -neu-

tral, doch lassen sich dank 
Kraft-Wärme-Kopplung bis 
zu 50 Prozent CO

2
 gegenüber 

der getrennten Strom- und 
Wärmeerzeugung einsparen.“ 
Quelle: http://bit.ly/bzh-co2 

RAZ: Die Investition in eine 
solche Heizung ist auch mit Kosten 
verbunden. Glauben Sie, dass viele 
Bürger im Sinne von Greta Thun-
berg handeln und jetzt ihre alte 
Heizung gegen eine Brennstoffzelle 
tauschen, um ihren CO

2
-Ausstoß 

zu halbieren?

Partzsch: Tatsächlich gibt es 
Kunden, die das anscheinend aus 
solchen Überlegungen heraus 
machen oder wegen der schon 
genannten anderen umweltfreund-
lichen Faktoren. Das sind aber 
Ausnahmen. Die Entscheidung 
für diese Technologie ist wirt-
schaftlich dann sinnvoll, wenn 
ich neu baue oder wenn ich eine 
veraltete Therme habe und diese 
eh tauschen muss. Ich habe 6000 E 

Mehrkosten und rechne diese 
gegen	 40%	 Energieersparnis	 bei	
einem geringfügig höheren Gas-
verbrauch. Unabhängig von der 
realen Einspeisung von überschüs-
sigem Strom ins öffentliche Netz 
bekommt man eine pauschale Ein-
speisungsvergütung von 1800 E 

und auf Antrag einen Zuschuss von 
der KfW von 9300 E. Je nach dem 
tatsächlichen Wärmeverbrauch 
amortisiert sich so eine Anlage in 
5 bis 8 Jahren. Dazu gibt es von 
Viessmann eine 10jährige Funk-
tionsgarantie.

RAZ: Das klingt interessant. Viele 
haben aber einen Horror vor der 
ganzen Bürokratie. Zum Beispiel 
ist man als Stromerzeuger auto-
matisch eine Firma – mit alle den 
damit verbundenen rechtlichen 
Konsequenzen. Auch vor der Bean-
tragung der Fördermittel scheuen 
viele wegen des bürokratischen 
Aufwandes zurück.
Partzsch:  Die Problematik 
„Unternehmereigenschaft“ wurde 
vom Gesetzgeber erkannt und 
deshalb gibt es jetzt die pauschale 
Vergütung, so dass niemand mehr 
ein Gewerbe anmelden muss, nur 
weil er Strom einspeist. Wegen 
der Fördermittel müssen sich 
meine Kunden auch keinen Kopf 
machen. Das erledige ich alles 
mit. Ich stelle für die Kunden die 
entsprechenden Anträge bei der 
KfW-Bank.

RAZ: Wenn man sich auf den 
Tausch der Therme gegen eine 
Brennstoffzelle einlässt, wie lange 
dauert der Umbau, wie lange ist 
man ohne Heizung und Strom?
Partzsch: Qualifizierte Handwer-
ker schaffen den Umbau in zwei 
bis drei Tagen. Dabei garantiere 
ich, dass es keinen Tag kalt ist in 
der Wohnung. Das Umstellen geht 
ganz schnell.

RAZ: Eine Anlage, die Strom und 
Wärme gleichzeitig liefert hat aber 
doch noch einen Nachteil: wenn 
sie mal ausfällt, ist gleich beides 
weg – es wird kalt und finster…
Partzsch: Da wir ja kein autarkes 
System haben, stellt sich die Frage 
nicht. Es gibt ja immer noch den 
„normalen“ Stromanschluss und 
der Warmwasserspeicher hält auch 
noch Wärme vor. Da steht schon 
mal der Entstördienst vor der Tür 
und der Kunde weiß noch gar nicht 
warum. Da die Anlage mit dem 
Internet verbunden ist, sendet sie 
automatisch eine Störungsmel-
dung an mich. Ich empfange diese 
per App und kann entsprechend 
schnell reagieren. Übliche Ersatz-
teile kann ich innerhalb desselben 
Tages erhalten, in Ausnahme-
fällen, also wenn wirklich etwas 
Unübliches kaputt gehen sollte, 
über einen 24-Stunden-Dienst.
 
RAZ: Vielen Dank für die Infor-
mationen. Schauen wir mal, wo 
die Reise hingeht. Pierre Franc, 
der Vorsitzende des Hydogen 
Council, eines Verbundes von 
Unternehmen, die die Wasserstoff-
wirtschaft vorantreiben wollen, ist 
jedenfalls überzeugt: „Wie in den 
1990er-Jahren Solartechnik und 
Windräder einen Boom ausgelöst 
haben, werden dies in den 20- und 
30ern die Brennstoffzellen tun.“

Alexander Partzsch beim Einrich-
ten der ersten Brennstoffzelle in 
Radeburg
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Bau- und Möbeltischler 
zur Festeinstellung gesucht

Bewerbung schriftlich oder telefonisch an:

Tischlerei Waicsek GmbH
Am Schlosspark 16, 01471 Radeburg, OT Berbisdorf

Tel: 03 52 08 | 3 32 63
tischlerei.waicsek@t-online.de | www.tischlerei-waicsek.de

Druckerei Vetters GmbH & Co. KG · Gutenbergstraße 2 · 01471 Radeburg
E-Mail: info@druckerei-vetters.de · www.druckerei-vetters.de

DRUCK 
DIR DEINE 
ZUKUNFT.
MACH EINE AUS BILDUNG 

BEI VETTERS.

Regionale Wirtschaft

Autohaus Möldgen und Kunden 
spenden für Kinderheim

Am 3. Februar konnte das Auto-
haus Möldgen 350,- Euro an den 
Kinderheim Walda e.V. übergeben. 
„Mit Hilfe unserer Kundschaft 
haben wir das ganze vergan-
gene Jahr gesammelt und den 
Betrag noch etwas aufgestockt,“ 
so Geschäftsführerin Madleen 
Wallberg (links im Bild).

„Mit dem Geld soll ein Barfußpfad 
oder ein Baumhaus geschaffen 
werden,“ verrät die Vereinsvor-
sitzende Andrea Schurig. „Die 
Kinder und Erzieher sind da noch 
am Überlegen. Vielleicht gelingt 
ja auch beides.

Das Herrenhaus des ehemaligen 
Rittergutes Walda, nordwestlich 
von Großenhain, wurde 1956 
zum Kinderheim umfunktioniert. 

1993 wurde die Einrichtung auf-
wendig saniert, trotzdem stand 
sie 1999 vor dem Aus, wenn 
sich nicht Enthusiasten gefunden 
hätten, die über Mitgliedschaften, 
Fördermittel und Spenden den 
Weiterbetrieb sicherstellten. Bis 
zu 16 Kinder und Jugendliche im 
Alter ab 3 Jahren aus defekten 
Familienbeziehungen, in psy-
chosozialen Entwicklungskrisen 
oder mit Erziehungsproblemen 
können hier Aufnahme finden. 
Sie leben in gemischten Wohn-
gruppen, die von ausgebildeten 
Erzieherinnen betreut und ver-
sorgt werden. Kinder finden in 
dem Heim Platz, bis ihr Problem 
gemeinsam mit den Eltern bewäl-
tigt werden konnte oder sie in der 
Lage sind, ihr Leben selbstständig 
zu gestalten.

Anzeigenschluss 
für den nächsten 
Anzeiger ist der 

06.03.2020
Tel. 035208/80810
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Liebe Rentnerinnen und Rentner,
der Termin für unsere diesjährige Frühjahrsveranstaltung wird 
Ihnen über Handzettel und einen Aushang Anfang März bekannt-
gegeben.

Ihre Frauen der Seniorenbetreuung Ebersbach

Nachrichten & Informationen für Ebersbach & 
Umgebung, amtliche Mitteilungen der Gemeinde 

Ebersbach mit den Ortsteilen Beiersdorf, Bieberach, 
Cunnersdorf, Ebersbach, Ermendorf, Freitelsdorf, 

Göhra, Hohndorf, Kalkreuth, Lauterbach, Marschau, 
Naunhof, Reinersdorf & Rödern

EBERSBACHEBERSBACH
Ausgabetag: 
14.02.2020

Ausgabe:        
02/2020

Wir gratulieren
Den Jubilaren herzliche Glückwünsche 
übermitteln der Bürgermeister und der 
Gemeinderat Ebersbach.  Wir wünschen 
weiterhin Gesundheit und Wohlergehen.

zum 80. Geburtstag
am 01. März Hönisch, Brigitte Ebersbach
am 04. März Haase, Helmar Naunhof
am 07. März Vetters, Gerda Rödern

zum 70. Geburtstag
am 28. Februar Metzler, Olaf Kalkreuth
 Hillig, Jürgen Rödern
am 06. März Küchler, Ingrid Reinersdorf
am 12. März Tolkendorf, Dietmar Bieberach

Gemeinde Ebersbach

Einladung zur Gemeinderatssitzung 
Sehr geehrte Einwohner, 
zu der am Donnerstag, 27. Februar 2020, 19:00 Uhr im Sitzungs-
saal der Gemeindeverwaltung Ebersbach stattfindenden öffentlichen 
Gemeinderatssitzung möchte ich Sie recht herzlich einladen. 
Die Tagesordnung wird Ihnen ortsüblich bekanntgegeben. 

Falk Hentschel, Bürgermeister

Mitgliederversammlung 
Der Vorstand der Jagdgenossenschaft Ebersbach lädt alle Eigentümer 
bejagbarer Flächen der Gemarkung Nieder- und Ober-Mittelebersbach 
zur Mitgliederversammlung am Freitag, 20. März 2020, 19:00 Uhr 
in den Gasthof Freund ein. 

Tagesordnung:  Bericht des Vorstandes, des Kassenführers sowie 
 über die allgemeine Jagdsituation 
 anschließend Vorstandswahl 

Bennewitz, Vorsitzender 

Jagdgenossenschaft Ebersbach

Zweckverband Abfallwirtschaft Oberes Elbtal

Informationen zu neuen Gebühren 
im Verbandsgebiet des ZAOE

Seit 2006 waren die Gebühren im 
Verbandsgebiet im Wesentlichen 
stabil, da sich auch die Entsor-
gungskosten über diesen langen 
Zeitraum kaum geändert haben.
Innerhalb der letzten Jahre haben 
sich jedoch die wirtschaftlichen 
und rechtlichen Rahmenbedin-
gungen (z. B. Maßnahmen zum 
Klima- und Umweltschutz) sowie 
die Kosten für z. B. Kraftstoff, 
Energie, Maut und Löhne stark 
geändert. In der Folge sind die 

Entsorgungskosten so deutlich 
gestiegen, dass dies unmittelbaren 
Einfluss auf die Kalkulation der 
Abfallgebühren hatte.
Folgende Kostensteigerungen 
haben maßgeblichen Anteil an den 
neuen Gebührensätzen: 
•	 Entsorgung	von	Restabfall	(18	%), 

Bioabfall	 (121	 %),	 Sperrmüll	
(56	 %),	 Altpapier	 (60	 %),	
Schadstoffen	(216	%)	und	von	
Elektro- und Elektronikaltgerä-
ten	(145	%).

Am 1. Januar 2020 ist daher eine neue Gebührensatzung des Zweck-
verbandes Abfallwirtschaft Oberes Elbtal (ZAOE) in Kraft getreten. 
Folgende Gebührensätze werden zur Berechnung der Abschlagszah-
lung für 2020 herangezogen (Auszug aus Satzung):

Festgebühr für Privathaushalte  
 pro Kalenderjahr und Person 23,16 €
Festgebühr für andere Herkunftsbereiche als Haushalte  
(Gewerbetreibende etc.)
Restabfallbehälter 80 l  30,48 €
Restabfallbehälter 120 l  38,52 €
Restabfallbehälter 240 l  66,00 €
Restabfallbehälter 1.100 l  235,44 €
Behältergebühr für Rest- und Bioabfallbehälter
Abfallbehälter 60 bzw. 80 l  5,52 €
Abfallbehälter 120 l  8,52 €
Abfallbehälter 240 l  17,04 €
Abfallbehälter 1.100 l  78,00 €
Entleerungsgebühr für Restabfallentsorgung 
Restabfallbehälter 80 l  4,52 €
Restabfallbehälter 120 l  6,78 €
Restabfallbehälter 240 l  13,56 €
Restabfallbehälter 1.100 l  62,13 €
Entleerungsgebühr für Bioabfallentsorgung  
in den Jahren 2020 und 2021
Bioabfallbehälter (alle Größen)  0,00 €
Entleerungsgebühr für Bioabfallentsorgung in 2022
Bioabfallbehälter 60 l  1,49 €
Bioabfallbehälter 120 l  2,98 €
Bioabfallbehälter 240 l  5,96 €
Restabfallsack 70 l  4,00 €
Behälterwechselgebühr            pro Auftrag und  
    angefahrenem Grundstück 13,26 €

Weitere Informationen hierzu sowie die vollständige Abfall-
gebührensatzung finden Sie unter www.zaoe.de.

pro Leerung

pro Leerung

pro Kalenderjahr 
und Behälter

pro Kalenderjahr 
und Behälter

Mitgliederversammlung 
Die Jagdgenossenschaft Naunhof lädt ein zur Jahreshautversamm-
lung für Dienstag, 10. März 2020, 19:00 Uhr in den Gemeinderaum 
Naunhof. 
Tagesordnung: 1. Feststellung der Tagesordnung und der   
  Beschlussfähigkeit  
 2. Wahl des Jagdvorstandes  
 3. Übersicht über die Jagdaktivitäten  
 4. Sonstiges  
 5. „Jagdbier“ 

Der Vorstand

Jagdgenossenschaft Naunhof

Sportverein „Grün- Weiß“ Ebersbach e.V.

Einladung zur Mitgliederversammlung
Sehr geehrte Mitglieder,

hiermit laden wir Euch ganz herz-
lich zu unserer Jahreshauptver-
sammlung am 04.03.2020, 19:00 
Uhr im Sportlerheim ein.

Tagesordnung:
1.  Eröffnung und Begrüßung 
2.  Abstimmung über Tagesord-

nung, Bestätigung Protokol-
lant, Versammlungsleiter

3.  Bericht des Vorstandes
4.  Bericht Kassenwart 
5.  Bericht Kassenprüfer 
6.  Bericht der einzelnen  

Abteilungen 

7.  Aussprache zu den  
Berichten 

8.  Entlastung des Vorstandes
9.  Anfragen
10.  Schlusswort 

Wir freuen uns über Eure Teil-
nahme.

Mit freundlichen Grüßen
Vorstand

SV „Grün- Weiß“ Ebersbach e.V.

Skatturnier
Wir laden recht-
h e r z l i c h  z u m 
Ska t tu rn ie r  am 
0 6 . 0 3 . 2 0 2 0  i m 
Sportheim Ebers-
bach.

Gespielt  werden zwei 
Serien mit jeweils 48 Spielen.
Start: 18:00 Uhr
Einsatz: 10E
Wir freuen uns auf rege Teil-
nahme. Für das leibliche Wohl ist 
gesorgt.
SV „Grün-Weiß“ Ebersbach e.V.

Leserzuschrift

Kinder
bekleidungsmarkt

KITA
ZWERGEN

LAND

06.-07.3.
FRÜHJAHR- UND SOMMERWARE

Gasthof Bieberach
Heidestraße 6

01561 Bieberach

Verkauf:
Fr 14 - 19 Uhr
Sa 10 - 12 Uhr

Für Speis und Trank ist gesorgt!

WERBEECKE SCHWARZE
DESIGN SPONSORED BY

Ebersbach: 
die Sache mit dem Bahnhofsgebäude

Im letzten Anzeiger hatte ich die 
Idee zum Nachbau des möglichen 
früheren Bahnhofsgebäudes in 
Ebersbach vorgestellt und gefragt, 
wer Lust hätte, beim Aufbau eines 
Dioramas mitzuwirken. 

Ich bin sehr überrascht und erfreut 
über die ausschließlich positi-
ven Reaktionen. Ziemlich rasch 
meldeten sich erste Mitstreiter. 
Dazu kommen aber auch ganz 
unterschiedliche Angebote zur 
Unterstützung. Das geht von 
alten Unterlagen, geschichtlichem 
Material zur Nordostbahn, Karten, 
Bauplänen bis hin zu Sponsoring-
Angeboten.  In einem späteren 
Beitrag werde ich Ihnen mehr 
dazu verraten. 

Am Mittwoch, dem 29.01.2020 
haben sich die ersten Mitstreiter 

im Werkzeugbau Behla getroffen. 
Nun bereitet Lutz Otto die beiden 
Module und erstes Baumaterial 
vor, mit dem wir uns an den Start 
der Arbeiten herantasten werden. 
In der Runde haben wir uns für den 
Nachbau im Zeitabschnitt nach 
1920 bzw. für eine der angegebe-
nen Varianten des Bahnhofsgebäu-
des entschieden. 

Offensichtlich hat das Gebäude 
1920 noch nicht gestanden. Wann 
wurde das Gebäude errichtet und 
wie hat es zuerst ausgesehen? 
Inzwischen war es BHG und ist 
nun zum Wohn- und Geschäfts-
haus umgebaut worden. 
Hat vielleicht noch jemand alte 
Fotos oder Postkarten auf denen 
der Bahnhof abgebildet ist? Wir 
würden das Foto gerne kopieren, 
nicht behalten.          Ulrike Scholz
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Abwasserzweckverband
„Gemeinschaftskläranlage Kalkreuth“

03522/ 38920
Bei Störungsmeldungen erreichen Sie uns über folgende 

Telefonnummer: 0 15 22 - 5 14 95 33

Recycling

Hausmüllentsorgung – schwarze Tonne 
Montag, 17. Februar 2020; 02. und 16. März 2020

Entsorgung – gelber Sack
Freitag, 28. Februar 2020; 13. März 2020

Papierentsorgung – blaue Tonne 
Mittwoch, 19. Februar 2020; 18. März 2020

Bioabfall
Montag, 17./ 24. Februar 2020; 02./ 09./ 16./ 23./ 30. März 2020

Die Abfallbehälter/-säcke sind zum Entsorgungstermin 
bis 6:00 Uhr zur Abholung bereitzustellen. 

Ebersbach

Veranstaltungen im Monat Februar/März 2020
25. Februar  Kinderfasching Jugend- und Freizeitzentrum 
  Göhra, Ortsstraße 4 

8. März  Frauentag – Genießen Sie den Frauentag für 
15:00 Uhr  entspannte Gespräche bei Kaffee und Kuchen.  
  Kulturverein Kalkreuth e.V.  
  Dorfgemeinschaftshaus  
  Großenhainer Straße 42 

13. März  Skatturnier Jugend- und Freizeitzentrum 
18:30 – 22:00 Uhr    Göhra, Ortsstraße 4 

Den Veranstaltungsplan für das Jahr 2020 finden Sie unter 
www.gemeinde-ebersbach.de.

Ebersbach

Faschingsumzug 
der Mühlenwichtel

Helau, es ist schon bald wieder so weit
Rosenmontag ist in Ebersbach Zamper-Zeit.

Dieses Jahr könnt Ihr uns Mühlenwichtel sehn,
wenn wir im Dorfe aufwärts gehn.

Drum haltet Euch ab 9.00 Uhr bereit,
Ihr wisst, wir haben meistens nicht viel Zeit.

Wir freuen uns auf ein närrisches Wiedersehen und bedanken uns im Voraus 
bei den bereitwilligen Spendern, die damit zur Ausgestaltung einer lustigen 
Faschingsparty der Mühlenwichtel beitragen. 

Ebersbach

Endlich war es soweit…...
Schon im Oktober des alten Jahres 
verschwand unser altes,  großes 
Klettergerüst mit Rutsche.
 Es war seit 1995 Bestandteil unse-
res Spielplatzes und  schon ganz 
schön in die Jahre gekommen.       
Einige Vorarbeiten waren nun 
nötig um dann endlich  mit dem 
Aufbau der neuen Turm und 
Kletterkombination beginnen zu 
können.  Es gab viel zu sehen 
und zu bestaunen in den nächsten 
Tagen und Wochen. Der Aufbau 
war spannend. Oft drückten sich 

die kleinen Zwerge am Fenster 
ihre Nasen platt.
Dann war es soweit -  es war fertig.  
Aufgrund des milden Winters 
konnten wir es noch am letzten 
Kindergartentag im alten Jahr 
einweihen und auch in diesem Jahr 
schon einige Tage nutzen.

Mit Begeisterung und Freude 
wurde die Wackelbrücke, die 
Rutschstange, Rutsche und Klet-
terwand von den Kindergarten-
kindern ausprobiert und bespielt.

9. Wirtschaftstag im Landkreis Meißen 
am 25. März 2020

Landkreis Meißen

Der Wirtschaftstag im Landkreis 
Meißen hatte seine Premiere 
im Februar 2012. Unter dem 
Slogan „Verknüpfe dich“ findet 
er seither als jährlicher Event in 
der Region statt. Organisiert wird 
dieses Unternehmertreffen durch 
die Wirtschaftsförderung Region 
Meißen GmbH gemeinsam mit 
dem Regionalbüro Riesa der IHK 
Dresden. 

Zum Motto „Ist mein Unterneh-
men zukunftsfähig?“ erwarten 
die Teilnehmer der Veranstaltung 
am 25. März in der Börse Coswig 
lebendige und wissenswerte Vor-
träge. 

Prof. Timo Leukefeld, Mitglied 
des Zukunftsinstituts, begleitete 
den MDR für die Serie „Wie 
werden wir in Zukunft leben?“ auf 
eine abenteuerliche, wissenschaft-
liche Expedition. In Zeiten des 
exponentiellen Fortschritts fragt er 
nach, wie wir künftig 10 Milliar-
den Menschen satt bekommen, uns 
fortbewegen, wohnen, mit Energie 
versorgen und mit immer men-
schenähnlicheren Robotern umge-
hen. Angesichts dieser umfassen-
den Transformation entwirft er 
eine neue Wirtschaftsordnung und 
ruft leidenschaftlich und mitrei-
ßend in seinem Vortrag auf, den 
Wandel gemeinsam zu gestalten.
 
Die zweite Referentin an diesem 
Abend, Tina Teucher, inspiriert 
mit ihrem Vortrag „Chance Nach-
haltigkeit: Was die Megatrends 

für Unternehmen bedeuten“. Sie 
zeigt uns, welches Innovations-
potenzial in der Beschäftigung mit 
Zukunftsthemen steckt. Tradition, 
Erfahrungen und Werte fliegen 
dabei nicht raus, sondern weben 
sich gezielt in den natürlichen 
Wandel des Unternehmens ein. 
Spannende Konzepte und prakti-
sche Beispiele auch aus scheinbar 
erzkonservativen Branchen geben 
eine Orientierung zum Neuerfin-
den und Chancen nutzen. 

Wer sich darauf einlässt, macht 
sein Unternehmen zukunftsfähig. 
Für treue Kunden, zufriedene 
Mitarbeiter, zuverlässige Liefer-
ketten, geschlossene Kreisläufe 
und lächelnde Enkel.

In diesem Jahr gibt es auch wieder 
eine Podiumsdiskussion. Modera-
tor Andreas Mann diskutiert mit 
Unternehmern aus dem Landkreis 
zum Thema „Zukunftsfähigkeit“ 
und zeigt auf, welche positive 
Zukunfts-Bilanz viele Firmen 
im Landkreis Meißen bereits 
aufweisen. 

Zum Ausklang der Veranstaltung 
haben die Unternehmer beim 
Abendbuffet ausreichend Gele-
genheit, neue Kontakte zu knüpfen 
oder mit Geschäftspartnern über 
aktuelle wirtschaftliche Entwick-
lungen zu diskutieren.

Im Idealfall ergeben sich hier neue 
Geschäftskontakte und es werden 
Stärken zusammengeführt, die 
sich nutzbringend auf die gesamte 
Region auswirken.

Für die Teilnahme ist eine Anmel-
dung notwendig. 
Unter www.verknüpfedich.de 
können sich Unternehmen infor-
mieren und ab Ende Februar 2020 
für die Veranstaltung anmelden. 

Sonntag, den 01. März 9.00 Uhr   Predigtgottesdienst   
Invocavit  Kirche Rödern 
Seniorenkreis: 14.30 Uhr   Dienstag, den 17. März 

Ökumenische Gebetsandacht zum Weltgebetstag 
 Weltgebetstagsland  2020 – Simbabwe 

„Steh auf und geh!“ 
Freitag, den 06.März 2020 – 19.30 Uhr im Gemeindesaal in Radeburg

BIBELWOCHE 2020 
zum Thema: „Lebensregeln – auf dem Weg mit Gott“ 
 Auslegungen zu Abschnitten aus dem 5. Buch Mose 

 allabendlich 19.30 Uhr 
Radeburg – Montag, 09. März – „Treue zu Gott“ – Pfarrer Kecke 

Rödern – Dienstag, 10. März – „Segen und Fluch“ – Pfarrer Maurer 
Radeburg – Mittwoch, 11. März – „Dankbarkeit“ – Pfarrerin Waffenschmidt 
Radeburg – Donnerstag,  12. März – „Ich bin dein Gott“ – Pfarrerin Prokopiev 
Rödern – Freitag, 13. März  – „Mitmenschlichkeit“ – Pfarrer i.R. Hecker 

Sprechzeit Pfr. Kecke: dienstags 17.30 Uhr – 18.30 Uhr oder nach 
 Vereinbarung! Telefon: 035208/349617 

Im Namen der Kirchvorsteher und Mitarbeiter 
 grüße ich Sie herzlich  Ihr Pfarrer Andreas Kecke 

Ev.-Luth. Kirchgemeinde 
Rödern


